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Kurzfassung

Ausweisschriften werden inskünftig mit einem digitalisierten Gesichtsbild und digitalisierten
Fingerabdrücken auszustellen sein. Die Erfassung dieser biometrischen Daten in den Ausweis-
schriften erfolgt in einem vom Bund definierten vereinheitlichten Verfahren über eine vom
Bund zur Verfügung gestellte Systemplattform. Anträge für biometrische Ausweisschriften sind
bei einer kantonalen Amtsstelle zu beantragen. Der Bund hat die Kantone beauftragt, die nöti-
ge Infrastruktur bis Herbst des Jahres 2009 bereit zu stellen. Da die eidgenössische Referen-
dumsabstimmung gegen die Biometrisierung am 17.05.2009 stattfinden wird, kann der Bezug
der nötigen Räumlichkeiten voraussichtlich erst gegen Ende 2009 sichergestellt werden.

Gemäss Wohnsitzprinzip sind die Ausweise in jenem Kanton zu beantragen, in welchem eine
Person Wohnsitz hat. Zur Ausstellung von Ausweisen wird ein Kompetenzzentrum Biometrie er-
richtet.

Die Vorlage zeigt zwei Umsetzungsvarianten auf. Die Biometrisierung kann dezentral an drei
Standorten in Dornach (Kloster), Olten (Hauptgasse 25) und Solothurn (Hauptbahnhofstrasse 12)
oder an einem Standort in Solothurn (Hauptbahnhofstrasse 12) erfolgen.

Bei der dezentralen Variante sind 12 Erfassungsstationen anzuschaffen. Für den Betrieb des de-
zentralen Kompetenzzentrums Biometrie werden 23,5 Stellen benötigt. Die Investitionskosten
belaufen sich auf insgesamt rund 5,50 Mio Franken. Es ist ein jährlicher Verlust von rund 283‘000
Franken zu erwarten.

Bei der zentralen Variante sind 11 Erfassungsstationen anzuschaffen. Für den Betrieb des zen-
tralen Kompetenzzentrums Biometrie werden 18,6 Stellen benötigt. Die Investitionskosten be-
laufen sich auf insgesamt rund 3,63 Mio. Franken. Es ist ein jährlicher Einnahmeüberschuss von
rund 411‘000 Franken zu erwarten.

Aus regionalpolitischen Gründen und infolge der geografischen Lage des Kantons Solothurn soll
die Biometrisierung allerdings dezentral umgesetzt werden. Die Berücksichtung der regionalpo-
litischen Interessen hat entsprechend finanzielle wie personelle Auswirkungen.
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Sehr geehrte Frau Präsidentin
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir unterbreiten Ihnen nachfolgend Botschaft und Entwurf über das Kompetenzzentrum Bio-
metrie aufgrund der Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstandes (d.h. über die Biometrisie-
rung der Ausweise für Personen mit schweizerischer und ausländischer Staatsbürgerschaft).

1. Ausgangslage

Der Bund hat die Kantone beauftragt, die Vorgaben für die Einführung der Biometrisierung von
Ausweisschriften per Herbst 2009 bereit zu stellen1)  .Die Biometrisierung ist Ausfluss der Partizi-
pation an Schengen, welche voraussichtlich gegen Ende 2008 erfolgen wird2) . Da die eidgenös-
sische Referendumsabstimmung gegen die Biometrisierung am 17.5.2009 stattfinden wird, kann
der Bezug der nötigen Räumlichkeiten voraussichtlich erst gegen Ende 2009 sichergestellt wer-
den.

2. Erstellen von biometrischen Ausweisschriften und Visa im Kanton Solothurn

2.1 Ausweisschriften

Die von der Biometrisierung betroffenen Bereiche - Schweizer Ausweisschriften, Ausländeraus-
weise, schweizerische Reisedokumente für ausländische Staatsangehörige, Schengen Visa - fal-
len in die Zuständigkeit des Departementes des Innern (DDI).

Infolge der verpflichtenden Vorgaben des Bundes ist für folgende Ausweisschriften ein biome-
trisches Produktionsverfahren vorzusehen:

- Ab 1.03.2010 wird Drittstaatsangehörigen in der Schweiz ein biometrisierter Ausländeraus-
weis ausgestellt. EU-/EFTA-Bürgern wird weiterhin ein bisheriger Ausländerausweis, ge-
druckt auf Sicherheitspapier, ohne Biometrisierung ausgestellt3). Damit eine Umsetzung ab
1.03.2010 möglich wird, müssen die Systeme gemäss Bund, insbesondere auch zu Schulungs-
zwecken, gegen Ende 2009 bereit stehen4).

- Ab 1.03.2010 werden sämtlichen Schweizer Gesuchstellenden biometrisierte Ausweisschrif-
ten (Pass; IDK) ausgestellt. Damit eine Umsetzung ab 1.03.2010 möglich wird, müssen die Sy-
steme gemäss Bund, insbesondere auch zu Schulungszwecken, gegen Ende 2009 bereit ste-
hen.

Bereits vor Einführung der Biometrisierung werden für ausländische Staatsangehörige ab
15.12.2008 im Rahmen einer Übergangslösung Ausländerausweise ohne Biometrisierung im
Kreditkartenformat ausgestellt5). EU-/EFTA-Bürger und die übrigen Kategorien an Ausländer-

_______________
1
) Botschaft Weiterentwicklung Schengen-Besitzstand, BBl 2007, S. 5195 und ergänzend Schreiben des Generalsekreta-

riats des EJPD vom 27.05.2008.
2
) Das Volk hat die Assoziierungsabkommen zu Schengen/Dublin am 05.06.2005 gutgeheissen. Die Umsetzung erfolgt

im Rahmen eines Bundesbeschlusses über die Genehmigung des Notenaustausches. Trotz des zustandegekommenen
Referendums (Abstimmung voraussichtlich im Mai 2009), sind die Vorbereitungsarbeiten weiterzuführen.

3
) Die Prüfung, ob auch EU-/EFTA-Bürgern ein Ausländerausweis im Kreditkartenformat abgegeben wird, erfolgt, ge-

mäss telefonischer Auskunft des BFM vom 20.02.2008, frühestens ab dem Jahr 2010.
4
) Schreiben des Generalsekrektariats des EJPD vom 27.05.2008.

5
) als Ersatz für den heute bestehenden Ausländerausweis; gilt für Personen mit einer Kurzaufenthaltsbewilligung – L-

Ausweis, mit einer Aufenthaltsbewilligung – B-Ausweis und mit einer Niederlassungsbewilligung – C-Ausweis. Die
entsprechenden Spezialdrucker und Scanner sind im Investitionsbudget bereits vorgemerkt. Der neue Ausländerau-
weis wird infolge des entsprechenden Vertragsabschluss durch den Bund extern bei der Firma Trüb AG hergestellt.
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ausweisen1)   werden weiterhin mit einem bisherigen Ausländerausweis, gedruckt auf Sicher-
heitspapier, bedient werden.

Unter Berücksichtigung der Entwicklung der statistischen Zahlen und der entsprechenden Hoch-
rechnungen ist im Jahr 2010 von insgesamt rund 64'000 Anträgen für Ausweisschriften auszu-
gehen.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Biometrisierungen

1 Bereich Migration 28’424 25’245 23’595 25’155 26’375 28’010 29’950 14’775
1.1 Aufenthaltsbew. B & L 10’007 10’099 10’169 11’200 12’300 13’500 14’900 7’450
1.2 Niederlassungsbew. 16’783 13’252 11’485 12’000 12’100 12’500 13’000 6’500
1.3 Grenzgängerbew. (EU-Bürger) 218 303 343 350 360 380 400
1.4 weitere Mutationen 1'416 1'591 1'598 1'605 1'615 1'630 1'650 825

2 Breich Schweizer Ausweisschriften 32’306 35’116 35’891 26’792 27’000 30’000 34’000 34’000
2.1 Anträge Schweizerpässe 7'492 6'854 6'295 4'068 5'422 6'025 6'828 6'828
2.2 Anträge Identitätskarten 14'425 14'990 15'076 16'014 11'641 12'934 14'659 14'659
2.3 Anträge Kombi (=2 Ausweise: Pass+IDK) 10'389 13'272 14'520 6'710 9'937 11'041 12'513 12'513

3 Reisepapiere BFM 350 350 350 350 350 350 350 350

4 Total Anträge 61'080 60'711 59'836 52'297 53'725 58'360 64'300 49'125

5 Total auszustellende Ausweisdokumente 71'469 73'983 74'356 59'007 63'662 69'401 76'813 61'638

Die Einführung des biometrischen Schweizerpasses wird erfahrungsgemäss zu einer erhöhten
Nachfrage führen. Der Bundesrat geht in der Botschaft zur Weiterentwicklung des Schengen-
Besitzstandes von der schweizweiten Jahresproduktion von durchschnittlich 500'000 Schweizer-
pässen aus2). Spätestens ab 2012 werden die Identitätskarten (IDK) biometrisiert werden3). Die
sodann für das Jahr 2010 prognostizierten 34'000 Anträge für Schweizer Ausweisschriften füh-
ren zur Ausstellung von rund 47‘000 Schweizer Ausweisdokumenten (Kombianträge führen je-
weils zu einem Schweizerpass und einer Identitätskarte).

Des Weiteren sind rund 15'000 biometrische Ausweise für Drittstaatsangehörige auszustellen.
Da EU-Bürger weiterhin mit einem Ausländerausweis - gedruckt auf Sicherheitspapier - bedient
werden, sind im Bereich Migration nicht alle Ausweisdokumente zu biometrisieren. Für das Jahr
2010 sind rund 15‘000 Ausweise auf Sicherheitspapier zu erwarten. Insgesamt werden sodann
rund 77‘000 Ausweisdokumente prognostiziert.

Infolge der Umsetzung des Schengen-/Dublinabkommens werden voraussichtlich ab Novem-
ber/Dezember 2008 biometrische Schengen-Visa mit Gesichtsbildern ausgestellt werden. Die
Vollumsetzung des Schengen-/Dublinabkommens (biometrische Schengen-Visa mit Gesichtsbild
und Fingerabdrücken) ist spätestens per 2011 geplant.

2.2 Gebühren

Gesuchsteller, welche heute einen biometrischen Reisepass beantragen, müssen zur Erfassung
der biometrischen Daten – Gesichtsbild und Fingerabdrücke – neben der Einwohnergemeinde
zusätzlich ein Erfassungszentrum, also zwei Amtsstellen, aufsuchen. Der biometrische Reisepass
kostet im Rahmen des vom Bund lancierten Pilotprojektes 250 Franken.

Neu wird der Antrag für eine biometrische Ausweisschrift nur noch bei einer Amtsstelle, einem
kantonalen Erfassungszentrum, zu beantragen sein. Gemäss dem Entwurf zur Ausweisverord-
nung wird ein biometrischer Reisepass künftig für eine erwachsene Person 140 Franken, für ein
Kind 60 Franken kosten (zum Vergleich: heute kostet der ordentliche Reisepass für eine erwach-
sene Person 120 Franken und für ein Kind 60 Franken), die Identitätskarte weiterhin 65 Franken.

________________
1
) Grenzgängerbewilligung – G-Ausweis; Personen mit einer vorläufigen Aufnahme – F-Ausweis; Asylsuchende – N-

Ausweis.
2
) BBl 2007, S 5195.

3
) Die Investitionskosten für die Biometrisierung (Gesichtsbild und Fingerabdrücke) der IDK sind bereits berücksichtigt.



7

Biometrische Ausweisschriften werden voraussichtlich - wie es in umliegenden Ländern der Fall
ist - für eine Laufzeit von 10 Jahren ausgestellt werden.

Für einen Ausländerausweis bezahlen ausländische Drittstaatsangehörige grundsätzlich 95 Fran-
ken, EU-/EFTA-Bürger 65 Franken. Der Preis wird sich mit Einführung des Ausländerausweises im
Kreditkartenformat voraussichtlich nicht ändern1).

2.3 Zusammenarbeit mit anderen Kantonen

Gemäss Wohnsitzprinzip sind die Ausweise in jenem Kanton zu beantragen, in welchem eine
Person Wohnsitz hat2).

Der Bundesrat lässt es infolge der unterschiedlichen kantonalen Organisationsstrukturen und
den geografischen Gegebenheiten und Bedürfnissen den Kantonen offen, an welchen Stellen in
einem Kanton zukünftig Ausweise beantragt werden können. Jeder Kanton muss jedoch eine
Stelle bezeichnen, welche die Verantwortung trägt, die Aufsicht über die weiteren Stellen aus-
übt sowie als Ansprechpartner für den Bund dient.

Die Kantone Aargau und Baselland halten auf Anfrage hin grundsätzlich am Wohnsitzprinzip
fest. Sie sind jedoch bereit, wie bisher, in Notfällen auch Ausweisschriften für Bürgerinnen und
Bürger aus dem Kanton Solothurn auszustellen.

Viele Kantone - unter anderem der Nachbarkanton Aargau - sehen grundsätzlich ein Erfas-
sungszentrum vor. Im Kanton Zürich und St. Gallen ist vorgesehen, später ein zweites Erfas-
sungszentrum einzurichten. Der Kanton Bern hat die Standorte im Zusammenhang mit der Zen-
tralisierung der Zivilstandesämter auf sieben Kreise und somit sieben Ausweiszentren reduziert.

2.4 Ausweisproduktion

Die Biometrisierung wird schweizweit in einem einheitlichen Verfahren über eine vom Bund zur
Verfügung gestellten Systemplattform erfolgen3). Mit Hilfe von Erfassungsstationen werden die
Gesichtsbilder und Fingerabdrücke der Gesuchsteller erfasst. Die Biometrisierung kann dezentral
oder zentral erfolgen.

Gemäss den Erfahrungen, welche im Rahmen des seit 4. September 2006 vom Bund lancierten
Pilotprojektes Biometrie gemacht worden sind, sind pro Kunde rund 25 Minuten einzurechnen.
Mit einer Erfassungsstation sind pro Jahr somit rund 4750 Biometrisierungen möglich4) .

Für die rund 49'000 zu verarbeitenden Anträge für biometrische Ausweisschriften werden bei
einer dezentralen Variante 12 Erfassungsstationen benötigt. Bei der zentralen Variante werden
11 Erfassungsstationen benötigt.

Des Weiteren werden zusätzlich Ausweisschriften ohne Biometrisierungen ausgestellt werden
müssen5).

_______________
1
) Biometrische Ausländerausweise werden infolge der Herstellung durch eine externe Firma (vgl. Seite 5 Fussnote 5)

zusätzliche Kosten für den Kanton auslösen, welche sich auf den Erfolg, resp. Verlust auswirken. Gemäss den neue-
sten Informationen (vgl. Rundschreiben BFM vom 23.10.2008) belaufen sich die Herstellungskosten des neuen Aus-
länderausweises ohne Biometrisierung auf mindestens 7.28 Fr; maximal 8.04 Fr. Eine Erhöhung der Kosten mit Ein-
führung der Biometrisierung bleibt vorbehalten.

2
) Vgl. Art. 6 Entwurf der Verordnung über die Ausweise für Schweizer Staatsangehörige (EVawG).

3
) Aufgrund der neuen technischen Voraussetzungen ist es gemäss den bundesrätlichen Ausführungen aus finanziellen

Gründen nicht möglich, in jeder Gemeinde die notwendige Infrastruktur aufzubauen, um biometrische Daten zu er-
fassen (vgl. Bundesbeschluss betreffend Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstandes; BBl 2007; S. 5186 sowie Er-
läuterungen zum Entwurf der Verordnung VAwG).

4
) Tagesarbeitszeit 8 Stunden = 480 Minuten;  gemäss Personalamt beträgt die durchschnittliche Jahresarbeitszeit 07/08

246 Tage.
5
) vgl. Ziffer 2.1.
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3. Umsetzungsvarianten

Die Biometrisierung kann dezentral an drei Standorten in Dornach (Kloster), Olten (Hauptgasse
25) und Solothurn (Hauptbahnhofstrasse 12) oder an einem Standort in Solothurn (Hauptbahn-
hofstrasse 12) erfolgen.

In Dornach und in Olten finden sich die Zivilstandesämter unter demselben Dach wie die mögli-
chen Räumlichkeiten für die Erfassungszentren. Um allfällige Synergien zu nutzen, wurde eine
mögliche Angliederung an die bestehenden Zivilstandesämter geprüft. Die Verschiedenartigkeit
der Geschäfte - einerseits das Massengeschäft bei der Biometrisierung, andererseits feierliche,
eher andächtige Trauungen - sowie auch die Lage der Räumlichkeiten und die Sicherheitsanfor-
derungen im Ausweisschriftenbereich erlauben zudem kaum eine echte Synergienutzung. In
Dornach wie in Olten ist aus räumlichen Gründen kein gemeinsamer Schalter möglich. Eine Sy-
nergie könnte sich allenfalls durch eine gemeinsame Servernutzung ergeben.

Gemäss den bestehenden Offerten und Abklärungen sind an den jeweiligen vorgeschlagenen
Standorten - insbesondere aufgrund der vom Bund vorgegebenen erhöhten Sicherheitsanforde-
rungen - erhebliche bauliche Veränderungen nötig.

Die Gesamtinvestitionen für eine dezentrale Lösung liegen bei rund 5'500'000 Franken. Die zen-
trale Lösung löst Investitionskosten von rund 3'630'000 Franken aus.

Das Hochbauamt hat vorerst - für die dezentrale und die zentrale Lösung - mit allen Vermietern
standardisierte Mietverträge ausgehandelt. Dementsprechend haben die Vermieter schriftlich
zugesichert, die Räumlichkeiten in Dornach und Olten bis 31.10.2009 sowie in Solothurn bis
30.06.2009 für den Einbau eines Biometriestandortes zu reservieren. In Solothurn gilt diese Re-
servation unter dem Vorbehalt, dass der Kanton 10'000 Franken bezahlt, falls der Mietvertrag
von ihm nicht bis 30.06.2009 unterzeichnet ist.

3.1 Dezentrale Umsetzung - drei Standorte in Dornach, Olten und Solothurn

Die dezentrale Variante sieht je ein Erfassungszentrum in Dornach, Olten und Solothurn vor. Die
drei Standorte bilden zusammen das Kompetenzzentrum Biometrie.

Die in Kapitel 3.3 angeführten Investitionskosten für die jeweiligen Standorte setzen sich aus
zwei Hauptgruppen zusammen: den „Kosten für Umbauten und Einrichtungen“ (Umbaukosten,
Kosten für die Umsetzung der Sicherheitsanforderungen des Bundes und Kosten für die Einrich-
tungen wie Erfassungsstationen, Public Reader, Back-Office-Stationen, Mobiliar und Tresore)
sowie den „übrigen Investitionskosten“ (Errichtung der technischen Schnittstelle, z.B. zu den
Kassen und Kreditkartenlesern sowie Umzugskosten und Personaleinarbeitungskosten1).

3.1.1 Erfassungszentrum Dornach

Im Kloster Dornach stehen Räumlichkeiten leer, welche gut für ein Erfassungszentrum geeignet
sind. Der Stiftungsrat des Klosters hat an seiner Sitzung vom 19. August 2008 beschlossen, dass
die Räumlichkeiten für die Errichtung eines Erfassungszentrums zur Verfügung stehen.

Auf die Bürgerinnen und Bürger aus den Bezirken Dorneck und Thierstein fallen jährlich rund
6'100 Anträge für biometrische Ausweisschriften. Dies bedingt die Anschaffung von 2 Erfas-
sungsstationen. Ferner werden rund 1‘400 Anträge für nicht biometrische Ausweisschriften zu
bearbeiten sein.

________________
1
) vgl. Tabelle ab Seite 10.
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Das Erfassungszentrum Dornach wird somit durch rund 7’500 Kunden pro Jahr, respektive ca. 30
Kunden pro Tag aufgesucht.

Die Kosten für Umbauten und Einrichtungen im Erfassungszentrum Dornach betragen 1'202'000
Franken. Dazu kommen jährliche Brutto-Mietkosten von 19'500 Franken (16'500 Franken Netto-
Miete plus 3'000 Franken Nebenkosten-Akonto).

3.1.2 Erfassungszentrum Olten

Für das Erfassungszentrum in Olten besteht die Möglichkeit, im Gebäude an der Hauptgasse 25
(Standort des Zivilstandesamtes, im 2. Obergeschoss) im 3. Obergeschoss, optimal geeignete
Räumlichkeiten zu belegen.

Es ist davon auszugehen, dass die Bürgerinnen und Bürger der Bezirke Olten, Gösgen, Thal und
Gäu den Antrag auf ein Ausweisdokument in Olten deponieren werden. Es wird jährlich mit
rund 21‘000 Anträgen für biometrische Ausweisschriften gerechnet. Dies bedingt die Anschaf-
fung von 5 Erfassungsstationen. Ferner werden rund 6‘500 Anträge für nicht biometrische Aus-
weisschriften zu bearbeiten sein.

Das Erfassungszentrum Olten wird somit durch rund 27‘500 Kunden pro Jahr, respektive ca. 110
Kunden pro Tag aufgesucht.

Die Kosten für Umbauten und Einrichtungen im Erfassungszentrum Olten betragen 1'969'000
Franken. Dazu kommen jährliche Brutto-Mietkosten von 54'600 Franken (46'800 Franken Netto-
Miete plus 7'800 Franken Nebenkosten-Akonto).

3.1.3 Erfassungszentrum Solothurn

Auch in Solothurn wurden Räumlichkeiten am Standort des Zivilstandesamtes, im Zürich-Haus
an der Rötistrasse 4 geprüft. Die dort zur Verfügung stehende Fläche ist jedoch zu klein, und ei-
ne Realisierung ist daher nicht möglich.

Das Erfassungszentrum kann jedoch im Metropolgebäude, an der Hauptbahnhofstrasse 12 in
Solothurn, optimal realisiert werden. Für die dezentrale Lösung braucht es lediglich das 4.
Obergeschoss.

Für die Bürgerinnen und Bürger aus den Bezirken Solothurn, Lebern, Bucheggberg und Wasser-
amt werden erwartungsgemäss jährlich rund 22'000 Anträge für biometrische Ausweisschriften
zu bearbeiten sein. Dies bedingt die Anschaffung von 5 Erfassungsstationen. Ferner werden
rund 7‘000 Anträge für nicht biometrische Ausweisschriften zu bearbeiten sein.

Das Erfassungszentrum Solothurn wird somit durch rund 29‘000 Kunden pro Jahr, respektive
ca.115 Kunden pro Tag aufgesucht.

Die Kosten für Umbauten und Einrichtungen für das dezentrale Erfassungszentrum Solothurn
betragen 1‘676'000 Franken. Dazu kommen jährliche Brutto-Mietkosten von 44'600 Franken
(37'910 Franken Netto-Miete plus 6'690 Franken Nebenkosten-Akonto).

3.2 Zentrale Umsetzung – Ein Standort in Solothurn

Auch das zentrale Biometriezentrum kann im Metropolgebäude, an der Hauptbahnhofstrasse
12 in Solothurn, realisiert werden. Für die Umsetzung dieser Variante wird jedoch, zusätzlich
zum 4. Obergeschoss, auch das 5. Obergeschoss benötigt. Die räumliche Verbindung für die Mit-
arbeitenden erfolgt über ein internes, gesichertes  Treppenhaus.
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Die unmittelbare Nachbarschaft zum Bahnhof Solothurn garantiert auch bei der zentralen Vari-
ante eine für alle Einwohner bestmögliche Anbindungen an den öffentlichen Verkehr.

Im Rahmen einer zentralen Lösung sind voraussichtlich rund 49‘000 Anträge für biometrische
Ausweisschriften zu bearbeiten. Dies bedingt die Anschaffung von 11 Erfassungsstationen. Zu-
sätzlich werden rund 15‘000 Anträge für nicht biometrische Ausweisschriften eingehen.

Das Biometriezentrum Solothurn wird durch rund 64‘000 Kunden pro Jahr, respektive ca. 260
Kunden pro Tag aufgesucht.

Die Kosten für Umbau und Einrichtungen für das zentrale Biometriezentrum Solothurn betra-
gen 3'133'000 Franken. Dazu kommen jährliche Brutto-Mietkosten von 86'800 Franken (73'780
Franken Netto-Miete plus 13'020 Franken Nebenkosten-Akonto).

Unabhängig der Variantenwahl wird zur Umsetzung dieser komplexen Vorlage eine Projektor-
ganisation zu bilden sein, worin alle betroffenen Stellen vertreten sind. Insbesondere sind die
Gemeinden miteinzubeziehen. Der Wunsch nach Mitarbeit wurde im Rahmen einer Bespre-
chung mit dem Verband der Solothurnischen Einwohnergemeinden/VSEG am 21. November
2008 ausdrücklich geäussert. Anhand der dort besprochenen Beispiele aus der Praxis erweist sich
die Mitarbeit der Gemeinden in der Projektorganisation als zwingend geboten.

3.3 Variantenvergleich

3 Standorte (dezentral) 1 Standort (zentral)

Total Dornach Olten Solothurn Solothurn

Kosten für Umbauten
und Einrichtungen*

4'847'000 1'202'000 1'969'000 1'676'000 3'133'000

Übrige Investitions-
kosten

652'534 - - - 493'556

Investitionskosten
insgesamt

5'499'534 - - - 3'626'556

Jährliche Bruttomiet-
kosten

118'700 19‘500 54‘600 44‘600 86‘800

Jährliche Personalko-
sten

2'356'136 - - - 1'794‘223

Jährliche übrige Un-
terhaltskosten

2'245‘921 - - - 2'146‘244

Jährliche
Betriebskosten ge-
samt

4'720‘757 - - - 4'027‘267

Jährliches Ergebnis
(gemäss Wirtschaft-
lichkeitsrechnung)

 - 282‘668

Verlust

- - - 410‘822

Überschuss

Benötigte Stellen-% 2350% 383% 984% 984% 1860%

Frequentierung pro
Tag

260 30 112 118 260

Frequentierung pro
Stunde

31 4 13 14 31
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3 Standorte (dezentral) 1 Standort (zentral)

Stärken - Regionalpolitischen und geografischen Aspek-
ten wird Rechnung getragen

- Schaffung von Arbeitsplätzen in Randgebieten
- Kürzere Wege für die Kundschaft
- Ökologischer Aspekt: weniger Umweltbela-

stung durch Individualverkehr
- Allfällige Mitnutzung der Server in Olten und

Dornach (Zivilstandesämter)

- Solothurn als Standort
mit ÖV gut erreichbar

- Geringere Investitions-
und Betriebskosten

- Jährlicher Einnahmen-
überschuss

- Zentralisierung ent-
spricht dem allgemeinen
Zeitgeist

Schwächen - Verlust von Synergie und Flexibilität
- Koordinationsbedarf und Koordinationskosten
- Höhere Investitions- und Betriebskosten
- Jährlicher Verlust

- für einige Einwohnerin-
nen und Einwohner des
Kantons ergeben sich
längere Reisewege

- volkswirtschaftlich rele-
vantes längeres Fernblei-
ben vom Arbeitsplatz bei
Bezug während der Ar-
beitszeit

Tabelle Variantenvergleich „zentral“ und „dezentral“
* die Kosten für Umbauten und Einrichtungen basieren auf einer detaillierten Kostanschätzung mit einem

Genauigkeitsgrad von +/- 10%

Nach eingehender Prüfung aller Entscheidgrundlagen schlägt der Regierungsrat vor, die biome-
trische Datenerfassung aus regionalpolitischen Gründen, im Rahmen einer dezentralen Umset-
zung, an den drei Standorten in Dornach, Olten und Solothurn vorzusehen.

Dem Kantonsparlament werden daher zwei Varianten (1a dezentral und 1b zentral) aufgezeigt,
hingegen nur die Variante 1a (dezentral) zum Beschluss beantragt.

4. Datenschutz

Der kantonale Informations- und Datenschutzbeauftragte hat in seiner Stellungnahme vom
6. Dezember 2007 festgehalten, dass der Kanton Solothurn keinen Einfluss auf die vom Bund
vorgeschriebene technische Beschaffenheit der Biometrie-Erfassungsgeräte hat. Für die Erarbei-
tung eines Zugriffsberechtigungskonzepts wurde seitens des Datenschutzbeauftragten Unter-
stützung zugesagt.

5. Auswirkungen

5.1 Personelle und finanzielle Auswirkungen

Für den Betrieb der drei dezentralen Erfassungszentren werden 23,5 Stellen benötigt. Die jährli-
chen Personalkosten betragen 2'356'136 Franken.

Der Ausstellung von Ausweisschriften vorgelagert ist jeweils das materielle Gesuchsprüfungsver-
fahren. Die Einführung von biometrischen Ausweisschriften hat diesbezüglich keine Änderun-
gen zur Folge; die fremdenpolizeilichen Abklärungen und generellen Vorprüfungen sowie die
Vorbereitungs- und Nachbearbeitungsarbeiten fallen weiterhin an. Damit die Anträge in den
Zentren verarbeitet werden können, ist deshalb ein Grundwissen und das Kennen der Zusam-
menhänge unumgänglich. Die optimale Umsetzung bedingt deshalb, dass das zusätzliche Perso-
nal bereits ca. 3 Monate vor operativem Start der Zentren anzustellen ist.
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Für die Ausstellung von biometrischen Ausweisschriften werden rund 49'000 Personen beim
Kompetenzzentrum Biometrie vorsprechen müssen, damit ihr Gesichtsbild und die Fingerab-
drücke erfasst werden können. Insgesamt werden im Jahr 2010 rund 64‘000 Personen ihren An-
trag auf Ausstellung eines Dokumentes deponieren. Aufgrund der zu erwartenden Anträge
werden durchschnittlich ca. 260 Besucherinnen und Besucher täglich bei einem der Erfassungs-
zentren vorsprechen.

Die Löhne, Mieten, Unterhaltskosten sowie die anderen laufenden Kosten im Zusammenhang
mit dem Betrieb des Kompetenzzentrums Biometrie betragen 4'720‘757 Franken und sind der
Rechnung der Produktegruppe Migration und Schweizer Ausweisschriften (Globalbudget „Öf-
fentliche Sicherheit“) zu belasten.

5.2 Wirtschaftlichkeit

Die dezentrale Variante präsentiert sich weniger wirtschaftlich als die zentrale Lösung, trägt
jedoch den regionalpolitischen Interessen vollumfänglich Rechnung.

dezentral zentral

Ergebnis (gerundet) - 283‘000 Franken
jährlicher Verlust

411'000 Franken
jährlicher Überschuss

Amortisationsfrist keine Amortisation möglich 8.8 Jahre

5.3 Änderung des Gebührentarifs; Folgen für die Gemeinden

Um die Verfahrenswege möglichst sicher und einfach zu gestalten, werden Anträge für Aus-
weisschriften, gemäss Vorgaben des Bundes, inskünftig nur noch bei einer kantonalen Amts-
stelle einzureichen sein. Damit werden die Einwohnergemeinden von den bisherigen Aufgaben
im Ausstellungsverfahren entlastet.

Die Einwohnergemeinden erhalten im Rahmen der heutigen Prozesse einen Anteil der dem
Kanton nach Abzug der Bundes- und Produktionsgebühren verbleibenden Gebühren. Dies ist
zukünftig nicht mehr der Fall. Der dem Kanton nach Abzug der Bundes- und Produktionsgebüh-
ren verbleibende Gebührenanteil fällt vollumfänglich dem Kanton zu.

Gemäss §371 des Einführungsgesetzes zum schweizerischen Zivilgesetzbuch1)  regelt der Kan-
tonsrat die Gebühren im Gebührentarif2). Die Änderung des Ausstellungsverfahrens hat zur Fol-
ge, dass der kantonale Gebührentarif3) sowie die kantonale Verordnung über die Einführung
des Bundesgesetzes über Ausweise für Schweizer Staatsangehörige (Ausweisverordnung)4) an-
zupassen sind.

6. Rechtliches

6.1 Investitionsausgaben

Für die Investitonsausgaben zur Errichtung des Kompetenzzentrums ist ein Verpflichtungskredit
gestützt § 56 Absatz 1 Buchstabe b) Abs. 2 Gesetz über die wirkungsorientierte Verwaltungsfüh-
________________
1
) BGS 211.1.

2
) BGS 615.11.

3
) BGS 615.11.

4
) BGS 512.11.
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rung vom 3. September 2003 (WoVG; BGS 115.1) zu beschliessen. Die Investitionskosten stellen
nach § 55 Absatz 2 WoVG eine neue einmalige Ausgabe dar. Die Ausgabe übersteigt die Summe
von 1 Mio. Franken, liegt jedoch unter der Grenze von 5 Millionen Franken weshalb der Ver-
pflichtungskredit gestützt auf Art. 36 Absatz 1 Buchstabe b) Kantonsverfassung vom vom 8. Juni
1986 (KV; BGS 111.1) i.V.m. Art. 35 Absatz 1 Buchstabe e) KV dem fakultativen Referendum un-
terliegt.

Der Beschluss unterliegt ferner § 40bis Kantonsratsgesetz vom 24. September 19891)  (KRG; BGS
121.1; § 40bis KRG in Kraft ab 1.1.2009), wonach die Mehrheit der Mitglieder des Kantonsrates
zustimmen muss.

6.2 Mietausgaben

Bei den Mietausgaben handelt es sich gemäss § 55 Abs. 2 WoVG um neue wiederkehrende Aus-
gaben. Gestützt auf § 13 des Gesetzes über das Staatspersonal vom 27. September 1992 (StPG;
BGS 126.1) kann der Kantonsrat diese Ausgaben abschliessend bewilligen. Dieser Ausgabenbe-
schluss unterliegt damit nicht dem (fakultativen oder obligatorischen) Referendum, aber dafür
ebenfalls § 40bis KRG (Zustimmung der Mehrheit der Mitglieder des Kantonsrates).

7. Antrag

Wir bitten Sie, auf die Vorlage einzutreten und den nachfolgenden Beschlussesentwürfen zuzu-
stimmen.

Im Namen des Regierungsrates

Klaus Fischer
Landammann

Andreas Eng
Staatsschreiber

_______________
1
) BGS 121.1.
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8. Beschlussesentwurf 1a

Biometrisierung der Ausweise für Personen mit
schweizerischer und ausländischer Staatsbürgerschaft:
Bewilligung eines Verpflichtungskredites und Bewilligung
von wiederkehrenden Ausgaben

Der Kantonsrat von Solothurn, gestützt auf Artikel 74 Absatz 1 Buchstabe a der Verfassung des
Kantons Solothurn (KV) vom 8. Juni 19861), nach Kenntnisnahme von Botschaft und Entwurf des
Regierungsrates vom 6. Januar 2009 (RRB Nr. 2009/29), beschliesst:

1. Für die Schaffung eines dezentralen Kompetenzzentrums Biometrie in Dornach, Olten und
Solothurn wird ein Verpflichtungskredit von 5‘500‘000 Franken (inkl. MwSt.) bewilligt (Basis
Schweizerischer Baupreisindex, Teilindex Hochbau Schweiz, 1.4.2008 = 123.3).

2. Der Verpflichtungskredit nach Ziffer 1 verändert sich um die teuerungsbedingten Mehr- oder
Minderkosten.

3. Für den Abschluss der notwendigen Mietverträge in Dornach, Olten und Solothurn werden
jährlich wiederkehrende Ausgaben von 118'700 Franken bewilligt.

4. Die Aufwändungen und Erträge im Zusammenhang mit dem operativen Geschäft werden
der laufenden Rechnung der Produktegruppe Migration und Schweizer Ausweisschriften
(Globalbudget «Öffentliche Sicherheit») belastet, resp. gutgeschrieben.

5. Der Regierungsrat wird mit dem Vollzug beauftragt.

Im Namen des Kantonsrates

Präsidentin Ratssekretär

Dieser Beschluss unterliegt  . . . . . Referendum.

_______________
1
) BGS 111.1.
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Verteiler KRB

Departement des Innern
Amt für Öffentliche Sicherheit
Abteilung für Ausländerfragen (5)
Bau- und Justizdepartement
Hochbauamt (4)
Finanzdepartement
Amt für Informatik und Organisation (2)
Amt für Finanzen
Kantonale Finanzkontrolle
GS, BGS
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9. Beschlussesentwurf 1b

Biometrisierung der Ausweise für Personen mit
schweizerischer und ausländischer Staatsbürgerschaft:
Bewilligung eines Verpflichtungskredites und Bewilligung
von wiederkehrenden Ausgaben

Der Kantonsrat von Solothurn, gestützt auf Artikel 74 Absatz 1 Buchstabe a der Verfassung des
Kantons Solothurn (KV) vom 8. Juni 19861), nach Kenntnisnahme von Botschaft und Entwurf des
Regierungsrates vom 6. Januar 2009 (RRB Nr. 2009/29), beschliesst:

1. Für die Schaffung eines zentralen Kompetenzzentrums Biometrie in Solothurn wird ein
Verpflichtungskredit von 3'630'000 Franken (inkl. MwSt.) bewilligt (Basis Schweizerischer
Baupreisindex, Teilindex Hochbau Schweiz, 1.4.2008 = 123.3).

2. Der Verpflichtungskredit nach Ziffer 1 verändert sich um die teuerungsbedingten Mehr- oder
Minderkosten.

3. Für den Abschluss des notwendigen Mietvertrages in Solothurn werden jährlich
wiederkehrende Ausgaben von 86'800 Franken bewilligt.

4. Die Aufwändungen und Erträge im Zusammenhang mit dem operativen Geschäft werden
der laufenden Rechnung der Produktegruppe Migration und Schweizer Ausweisschriften
(Globalbudget «Öffentliche Sicherheit») belastet, resp. gutgeschrieben.

5. Der Regierungsrat wird mit dem Vollzug beauftragt.

Im Namen des Kantonsrates

Präsidentin Ratssekretär

Dieser Beschluss unterliegt  . . . . . Referendum.

_______________
1
) BGS 111.1.
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Verteiler KRB

Departement des Innern
Amt für öffentliche Sicherheit LL0717
Abteilung für Ausländerfragen (5)
Bau- und Justizdepartement
Hochbauamt (4)
Finanzdepartement
Amt für Informatik und Organisation (2)
Amt für Finanzen
Kantonale Finanzkontrolle
GS, BGS
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10. Beschlussesentwurf 2

Biometrisierung der Ausweise für Personen mit
schweizerischer und ausländischer Staatsbürgerschaft:
Änderung des Gebührentarifs

Der Kantonsrat von Solothurn, gestützt auf Artikel 74 Absatz 1 Buchstabe a der Verfassung des
Kantons Solothurn (KV) vom 8. Juni 19861), nach Kenntnisnahme von Botschaft und Entwurf des
Regierungsrates vom 6. Januar 2009 (RRB Nr. 2009/29), beschliesst:

I.

Der Gebührentarif vom 24. Oktober 19792) wird wie folgt geändert:

§ 78quater wird aufgehoben

II.

Der Regierungsrat bestimmt das Inkrafttreten.

Im Namen des Kantonsrates

Präsidentin Ratssekretär

Dieser Beschluss unterliegt  . . . . . Referendum.

Verteiler KRB

Departement des Innern
Amt für öffentliche Sicherheit LL0717
Abteilung für Ausländerfragen (5)
Bau- und Justizdepartement
Hochbauamt (4)
Finanzdepartement
Amt für Informatik und Organisation (2)
Amt für Finanzen
Kantonale Finanzkontrolle
GS, BGS

_______________

1) BGS 111.1.
2) GS 88, 186 (BGS 615.11).
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11. Beschlussesentwurf 3

Biometrisierung der Ausweise für Personen mit
schweizerischer und ausländischer Staatsbürgerschaft:
Änderung der Ausweisverordnung

Der Kantonsrat von Solothurn, gestützt auf Artikel 74 Absatz 1 Buchstabe a der Verfassung des
Kantons Solothurn (KV) vom 8. Juni 19861), nach Kenntnisnahme von Botschaft und Entwurf des
Regierungsrates vom 6. Januar 2009 (RRB Nr. 2009/29), beschliesst:

I.

Die Verordnung über die Einführung des Bundesgesetzes über die Ausweise für Schweizer
Staatsangehörige (Ausweisverordnung) vom 16. Mai 20042) wird wie folgt geändert:

§ 3 wird aufgehoben.

§ 5 Absatz 1 lautet neu:
1 Der nach Abzug des Bundesanteiles dem Kanton verbleibende Gebührenertrag fällt dem Kan-
ton zu.

§ 5 wird aufgehoben.

§ 6 wird aufgehoben.

§ 7 wird aufgehoben.

II.

Der Regierungsrat bestimmt das Inkrafttreten.

Im Namen des Kantonsrates

Präsidentin Ratssekretär

Dieser Beschluss unterliegt  . . . . . Referendum.

_______________
1
) BGS 111.1.

2
) GS 99, 143 (BGS 512.11).
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Verteiler KRB

Departement des Innern

Amt für öffentliche Sicherheit LL0717

Abteilung für Ausländerfragen (5)

Bau- und Justizdepartement

Hochbauamt (4)

Finanzdepartement

Amt für Informatik und Organisation (2)

Amt für Finanzen

Kantonale Finanzkontrolle

GS, BGS
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 Sollwerte

1. Projekt Anzahl Stellen 23.5

Geplante Betriebsjahre 10

2. Bezeichnung des Vorhabens
Implementierung des biometrischen Ausweisschriftenwesens für den Bereich Schweizerbürger und ausländische Staatsangehörige 

3. Strategische Beurteilung

4. Oekonomische Beurteilung

4.1 Art Erweiterungsinvestition

4.2 Bedarf Zwangsbedarf Durch Bund vorgegeben

4.3 Investitionskosten

Berechnungsgrundlagen
4.3.1 Einarbeitungskosten 597'534 597'534

- Personalaufwand (3 Monate) 1 SFr. 589'034 589'034 589'034

- Versetzungsentschädigung Olten (3 Monate) 1 SFr. 2'300 2'300 2'300

- Versetzungsentschädigung Dornach (3 Monate) 1 SFr. 6'200 6'200 6'200

4.3.2 Technische Schnittstelle 40'000 40'000
- PC-Software für Kassenlösung 1 SFr. 40'000.00 40'000 40'000

4.3.3

4'847'000 4'847'000
1 SFr. 1'676'000.00 1'676'000 1'676'000

1 SFr. 1'969'000.00 1'969'000 1'969'000

1 SFr. 1'202'000.00 1'202'000 1'202'000

4.3.4 Einrichtkosten 15'000 15'000
- Einmalige Umzugskosten 3 SFr. 5'000.00 15'000 15'000

Total Investitionskosten 5'499'534 5'499'534

4.4 Betriebswirtschaftliche Folgekosten pro Jahr

4.4.1 Betriebliche Folgekosten 4'720'757 4'720'757
Personalaufwand Leitung (inkl. Sozialleistungen 20%) 300% SFr. 125'269 375'808 375'808
Personalaufwand Stv. Leitung (inkl. Sozialleistungen 20%) 300% SFr. 113'521 340'564 340'564

Personalaufwand MA (inkl. Sozialleistungen 20%) 1750% SFr. 93'701 1'639'764 1'639'764
1 SFr. 44'600 44'600 44'600
1 SFr. 54'600 54'600 54'600
1 SFr. 19'500 19'500 19'500

Standardarbeitsplatzkosten 24 SFr. 2'000 48'000 48'000
Telefonkosten 24 SFr. 300 7'200 7'200
EC-Kartenlesegerätekosten 8 SFr. 350 2'800 2'800
Wartung und Unterhalt Erfassungsstationen 20% SFr. 420'000 84'000 84'000
Wartung Drucker und Scanner 20% SFr. 120'880 24'176 24'176
Unterhalt Mieterausbau (gem. Projektdokumentation Kapitel 3) SFr. 40'000 40'000 40'000
Overheadkosten + Leitung&Stab SFr. 233'364 233'364 233'364
Abgaben an Bund CH-Ausweisschriften 1 SFr. 1'456'382 1'456'382 1'456'382
Abgaben an Bund ausl. Ausweisschriften 1 SFr. 350'000 350'000 350'000

4.4.2 Kapitalfolgekosten 687'442 687'442
Kalkulatorischer Zins 5% von 1/2 der Invest-Kosten 137'488 137'488

Kalkulatorische Abschreibung 10.0% linear von Invest-Kosten 549'953 549'953

Total betriebswirtschaftliche Folgekosten pro Jahr 5'408'199 5'408'199

4.5 Finanzwirtschaftliche Folgekosten pro Jahr

Berechnungsgrundlage
Betriebliche Folgekosten Gleiche Beträge wie Pos. 4.4.1 4'720'757 4'720'757

Kapitalfolgekosten (Zins und Abschreibung: Konzept 3.4.1) 12.95% 712'190 712'190

Total finanzwirtschaftliche Folgekosten pro Jahr 5'432'947 5'432'947

4.6 Auswirkung auf Staatsrechnung 
Die Erfolgsrechnung wird künftig jährlich zusätzlich belastet mit SFr. 5'432'947

Biometrie 
(3 Erfassungszentren) 

Mit neuen Preisen Entwurf 
Ausweisverordnung vom 

19.06.2008

Umstellung des Ausweisschriftenwesens für Schweizer und Ausländer auf das elektronische System, gemäss bundesgesetzlichen Vorgaben. Synergienutzen aufgrund der 
Implementierung von eDossier (AfA) sowie ZEMIS (Nachfolge von ZAR, BFM) für Behörde, sowie Ausbau des Service publique für die Kantonsbürgerinnen und - bürger

Gesamtinvestitionskosten 
(inkl. MwSt.)

Investitionsausgaben 
(Verpflichtungskredit 

inkl. MwSt.)

Kosten für Umbauten und Einrichtungen
(gem. Projektdokumentation Kapitel 8)
- Standort Solothurn 
(Grundstück, Vorbereitungsarbeiten, Gebäude, 
Betriebseinrichtungen, Baunebenkosten, Reserve, Ausstattung)
- Standort Olten 
(Grundstück, Vorbereitungsarbeiten, Gebäude, 
Betriebseinrichtungen, Baunebenkosten, Reserve, Ausstattung)
- Standort Dornach
(Grundstück, Vorbereitungsarbeiten, Gebäude, 
Betriebseinrichtungen, Baunebenkosten, Reserve, Ausstattung)

Brutto-Mietkosten Solothurn (223m2)
Brutto-Mietkosten Olten (260m2)
Brutto-Mietkosten Dornach (100m2)

Gesamte Folgekosten inkl. 
MwSt.

Ausgabenwirksame 
Folgekosten inkl. MwSt.

Annuitätssatz (10% 
Abschreibung, 5% Zins, 

Dauer 10 J.)
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4.7 Nutzen

4.7.1 Quantifizierbarer Nutzen Berechnungsgrundlage Gesamter Nutzen Ertragswirksamer Nutzen
Ertrag aus biom. Schweizerpass für Erw. 5169 SFr. 140.00 723'660 723'660
Ertrag aus biom. Schweizerpass für Kinder 1659 SFr. 60.00 99'540 99'540
Ertrag aus biom. ID Erw. 8632 SFr. 65.00 561'080 561'080
Ertrag aus biom. ID Kinder 6027 SFr. 30.00 180'810 180'810
Ertrag Kombi Erw. 10478 SFr. 148.00 1'550'744 1'550'744
Ertrag Kombi Kinder 2035 SFr. 68.00 138'380 138'380
Ertrag Ausländerausweise B&L 7450 SFr. 95.00 707'750 707'750
Ertrag Niederlassungsbewilligung C 6500 SFr. 65.00 422'500 422'500
Ertag weitere Mutationen 825 SFr. 65.00 53'625 53'625

Total 4'438'089 4'438'089

4.7.2 Nicht quantifizierbarer Nutzen
- Umsetzung der zwingenden bundesgesetzlichen Vorgaben 
- Voraussetzung für Schengen 
- Synergieeffekte; niedrigste betriebliche Folgekosten
- Solothurn als Standort mit ÖV einfach und bequem erreichbar

4.7.3 Verwendung des Rationalisierungsgewinnes
kein Rationalisierungsgewinn

4.8 Kennzahlen

Berechnungsgrundlage Gesamtbetrag Ausgabenwirksamer Betrag
Anzahl Arbeitsplätze 24

Investitionskosten pro Arbeitsplatz Kosten gemäss 4.3 229'147 229'147

Folgekosten pro Arbeitsplatz Kosten gemäss 4.4 225'342 225'342

Nutzen pro Arbeitsplatz Nutzen gemäss 4.7 184'920 184'920

Nettofolgekosten gesamt Folgekosten ./. Nutzen (4.4 ./. 4.7) 970'110 970'110

Nettofolgekosten/Arbeitsplatz 40'421 40'421

Nettonutzen gesamt -282'668 -282'668

Pay back (Rückflussdauer der Investitionskosten in Jahren) - -

4.9 Finanzplan
Im IAFP enthalten? Teilweise
Ausgabenwirksam in den Jahren 2007 2008 2009 2010

5'499'534

4.10 Finanzierung / Kreditbelastung zulasten: Globalbudget

4.11 Statische oder dynamische Investitionsrechnung

4.12 Variantenvergleiche (Vor- und Nachteile der Varianten, Begründung der beantragten Variante)
Keine

5. Risikobeurteilung für Investitionen über 1 Mio. Franken Mengenprognose ja
-  Preisbestimmung durch Bund (u.a. Ertragsrisiko)

-  Mengenprognose

6. Nutzwertanalyse ja

7. Auswirkungen auf die Gemeinden oder Dritte

Aufgabenabbau im Bereich Ausweisschriften bei den Gemeinden. Kundschaft ist künftig gehalten, zum Erfassungszentrum zu reisen. 

8. Inbetriebnahme/Abschluss 1. März 2010

9. Die Erfolgskontrolle erfolgt voraussichtlich im Jahr 2011

Wirtschaftlichkeitsrechnung erstellt am 10. November 2008

Nutzen ./. Betriebliche Folgekosten
(4.7 ./. 4.4.1)

Investitionskosten / Nettonutzen
(4.3 / Nettonutzen) 

Kriterien

Zentral 3 EZ Zentral 3 EZ

Investitionskosten 9 7 3 27 21
Finanzielles Ergebnis 9 5 7 63 35
Koordinationskosten 9 5 5 45 25
Regionalisierung (Kurze Wege für Kunden) 3 7 3 9 21
Kompetenzaufbau notw endig (ZSA-Mitarbeiter) 9 5 3 27 15
Zeithorizont für Realisierung (Machbarkeit) 9 5 9 81 45
Synergien und Flexibilität 9 2 5 45 10

Total 297 172

Ge-
wichtung

WertigkeitErfüllungsgrad der Variante
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 Sollwerte

1. Projekt Anzahl Stellen 18.6

Geplante Betriebsjahre 10

2. Bezeichnung des Vorhabens
Implementierung des biometrischen Ausweisschriftenwesens für den Bereich Schweizerbürger und ausländische Staatsangehörige 

3. Strategische Beurteilung

4. Oekonomische Beurteilung

4.1 Art Erweiterungsinvestition

4.2 Bedarf Zwangsbedarf Durch Bund vorgegeben

4.3 Investitionskosten

Berechnungsgrundlagen
4.3.1 Einarbeitungskosten 448'556 448'556

- Personalaufwand (3 Monate) 1 SFr. 448'556 448'556 448'556

- Versetzungsentschädigung 0 0 0

4.3.2 Technische Schnittstelle 40'000 40'000
- PC-Software für Kassenlösung 1 SFr. 40'000.00 40'000 40'000

4.3.3

3'133'000 3'133'000
1 SFr. 3'133'000.00 3'133'000 3'133'000

4.3.4 Einrichtkosten 5'000 5'000
- Einmalige Umzugskosten 1 SFr. 5'000.00 5'000 5'000

Total Investitionskosten 3'626'556 3'626'556

4.4 Betriebswirtschaftliche Folgekosten pro Jahr

4.4.1 Betriebliche Folgekosten 4'027'267 4'027'267
Personalaufwand Leitung (inkl. Sozialleistungen 20%) 100% SFr. 125'269 125'269 125'269
Personalaufwand Stv. Leitung (inkl. Sozialleistungen 20%) 100% SFr. 113'521 113'521 113'521

Personalaufwand MA (inkl. Sozialleistungen 20%) 1660% SFr. 93'701 1'555'433 1'555'433
1 SFr. 86'800 86'800 86'800

Standardarbeitsplatzkosten 18 SFr. 2'000 36'000 36'000
Telefonkosten 18 SFr. 300 5'400 5'400
EC-Kartenlesegerätekosten 5 SFr. 350 1'750 1'750
Wartung und Unterhalt Erfassungsstationen 20% SFr. 385'000 77'000 77'000
Wartung Drucker und Scanner 20% SFr. 40'032 8'006 8'006
Unterhalt Mieterausbau (gem. Projektdokumentation Kapitel 3) SFr. 27'000 27'000 27'000
Overheadkosten + Leitung&Stab SFr. 184'705 184'705 184'705
Abgaben an Bund CH-Ausweisschriften 1 SFr. 1'456'382 1'456'382 1'456'382
Abgaben an Bund ausl. Ausweisschriften 1 SFr. 350'000 350'000 350'000

4.4.2 Kapitalfolgekosten 453'319 453'319
Kalkulatorischer Zins 5% von 1/2 der Invest-Kosten 90'664 90'664

Kalkulatorische Abschreibung 10.0% linear von Invest-Kosten 362'656 362'656

Total betriebswirtschaftliche Folgekosten pro Jahr 4'480'587 4'480'587

4.5 Finanzwirtschaftliche Folgekosten pro Jahr

Berechnungsgrundlage
Betriebliche Folgekosten Gleiche Beträge wie Pos. 4.4.1 4'027'267 4'027'267

Kapitalfolgekosten (Zins und Abschreibung: Konzept 3.4.1) 12.95% 469'639 469'639

Total finanzwirtschaftliche Folgekosten pro Jahr 4'496'906 4'496'906

4.6 Auswirkung auf Staatsrechnung 
Die Erfolgsrechnung wird künftig jährlich zusätzlich belastet mit SFr. 4'496'906

Biometrie 
(Zentral) 

Mit neuen Preisen Entwurf 
Ausweisverordnung vom 

19.06.2008

Umstellung des Ausweisschriftenwesens für Schweizer und Ausländer auf das elektronische System, gemäss bundesgesetzlichen Vorgaben. Synergienutzen aufgrund der 
Implementierung von eDossier (AfA) sowie ZEMIS (Nachfolge von ZAR, BFM) für Behörde, sowie Ausbau des Service publique für die Kantonsbürgerinnen und - bürger

Gesamtinvestitionskosten 
(inkl. MwSt.)

Investitionsausgaben 
(Verpflichtungskredit 

inkl. MwSt.)

Kosten für Umbauten und Einrichtungen
(gem. Projektdokumentation Kapitel 8)
- Standort Allianzgebäude Solothurn 
(Grundstück, Vorbereitungsarbeiten, Gebäude, 
Betriebseinrichtungen, Baunebenkosten, Reserve, Ausstattung)

Brutto-Mietkosten (434m2)

Gesamte Folgekosten inkl. 
MwSt.

Ausgabenwirksame 
Folgekosten inkl. MwSt.

Annuitätssatz (10% 
Abschreibung, 5% Zins, 

Dauer 10 J.)



081110Wirtschaftlichkeitsrechnung_zentral_var_normal.xls 2 11.11.2008

4.7 Nutzen

4.7.1 Quantifizierbarer Nutzen Berechnungsgrundlage Gesamter Nutzen Ertragswirksamer Nutzen
Ertrag aus biom. Schweizerpass für Erw. 5169 SFr. 140.00 723'660 723'660
Ertrag aus biom. Schweizerpass für Kinder 1659 SFr. 60.00 99'540 99'540
Ertrag aus biom. ID Erw. 8632 SFr. 65.00 561'080 561'080
Ertrag aus biom. ID Kinder 6027 SFr. 30.00 180'810 180'810
Ertrag Kombi Erw. 10478 SFr. 148.00 1'550'744 1'550'744
Ertrag Kombi Kinder 2035 SFr. 68.00 138'380 138'380
Ertrag Ausländerausweise B&L 7450 SFr. 95.00 707'750 707'750
Ertrag Niederlassungsbewilligung C 6500 SFr. 65.00 422'500 422'500
Ertag weitere Mutationen 825 SFr. 65.00 53'625 53'625

Total 4'438'089 4'438'089

4.7.2 Nicht quantifizierbarer Nutzen
- Umsetzung der zwingenden bundesgesetzlichen Vorgaben 
- Voraussetzung für Schengen 
- Synergieeffekte; niedrigste betriebliche Folgekosten
- Solothurn als Standort mit ÖV einfach und bequem erreichbar

4.7.3 Verwendung des Rationalisierungsgewinnes
kein Rationalisierungsgewinn

4.8 Kennzahlen

Berechnungsgrundlage Gesamtbetrag Ausgabenwirksamer Betrag
Anzahl Arbeitsplätze 18

Investitionskosten pro Arbeitsplatz Kosten gemäss 4.3 201'475 201'475
Folgekosten pro Arbeitsplatz Kosten gemäss 4.4 248'921 248'921

Nutzen pro Arbeitsplatz Nutzen gemäss 4.7 246'561 246'561

Nettofolgekosten gesamt Folgekosten ./. Nutzen (4.4 ./. 4.7) 42'498 42'498

Nettofolgekosten/Arbeitsplatz 2'361 2'361
Nettonutzen gesamt 410'822 410'822

Pay back (Rückflussdauer der Investitionskosten in Jahren) 8.8 8.8

4.9 Finanzplan
Im IAFP enthalten? Teilweise
Ausgabenwirksam in den Jahren 2007 2008 2009 2010

3'626'556

4.10 Finanzierung / Kreditbelastung zulasten: Globalbudget

4.11 Statische oder dynamische Investitionsrechnung

4.12 Variantenvergleiche (Vor- und Nachteile der Varianten, Begründung der beantragten Variante)
Keine

5. Risikobeurteilung für Investitionen über 1 Mio. Franken Mengenprognose ja
-  Preisbestimmung durch Bund (u.a. Ertragsrisiko)

-  Mengenprognose

6. Nutzwertanalyse ja

7. Auswirkungen auf die Gemeinden oder Dritte

Aufgabenabbau im Bereich Ausweisschriften bei den Gemeinden. Kundschaft ist künftig gehalten, zum Erfassungszentrum zu reisen. 

8. Inbetriebnahme/Abschluss 1. März 2010

9. Die Erfolgskontrolle erfolgt voraussichtlich im Jahr 2011

Wirtschaftlichkeitsrechnung erstellt am 10. November 2008

Nutzen ./. Betriebliche Folgekosten
(4.7 ./. 4.4.1)

Investitionskosten / Nettonutzen
(4.3 / Nettonutzen) 

Kriterien

Zentral 3 EZ Zentral 3 EZ

Investitionskosten 9 7 3 27 21
Finanzielles Ergebnis 9 5 7 63 35
Koordinationskosten 9 5 5 45 25
Regionalisierung (Kurze Wege für Kunden) 3 7 3 9 21
Kompetenzaufbau notwendig (ZSA-Mitarbeiter) 9 5 3 27 15
Zeithorizont für Realisierung (Machbarkeit) 9 5 9 81 45
Synergien und Flexibilität 9 2 5 45 10

Total 297 172

Ge-
wichtung

WertigkeitErfüllungsgrad der Variante
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1 Ausgangslage und Zielsetzung

Ausgangslage Ausweisschriften – Schweizer Reisepässe, Schweizer Ausweisdokumen-
te für ausländische Staatsangehörige, Ausländerausweise sowie Visa –
werden inskünftig mit einem digitalisierten Gesichtsbild und digitali-
sierten Fingerabdrücken auszustellen sein. Die sogenannte Biometri-
sierung ist Ausfluss der Partizipation an Schengen, welche voraus-
sichtlich gegen Ende 2008 erfolgen wird. Zu einem späteren Zeitpunkt
wird ferner auch die Schweizer Identitätskarte biometrisiert werden.

Die Erfassung von biometrischen Daten in den Ausweisschriften er-
folgt in einem vom Bund definierten vereinheitlichten Verfahren und
mit einer vom Bund zur Verfügung gestellten Systemplattform.
Anträge für biometrische Ausweisschriften sind direkt bei einer kan-
tonalen Amtsstelle zu beantragen.

Gemäss Wohnsitzprinzip sind die Ausweise in jenem Kanton zu bean-
tragen, in welchem eine Person Wohnsitz hat.

Die Vorgaben können dezentral an drei Standorten in Dornach (Klos-
ter), Olten (Hauptgasse 25) und Solothurn (Hauptbahnhofstrasse 12)
oder zentral an einem Standort in Solothurn (Hauptbahnhofstrasse
12) erfolgen.

Zielsetzung Der Bund hat die Kantone beauftragt, die nötige Infrastruktur bis
Herbst 2009 bereitzustellen. Zur Ausstellung von Ausweisschriften
muss ein Kompetenzzentrum Biometrie errichtet werden. Die eidge-
nössische Referendumsabstimmung gegen die Biometrisierung wird
am 17. Mai 2009 stattfinden. Der Bezug der nötigen Räumlichkeiten
wird voraussichtlich erst gegen Ende 2009 möglich sein.

Grundlagen - Grobschutzkonzept für Passbüros des EJPD, vom 22. Mai 2000
- Sicherheitsanforderungen an Passbüros und Erfassungszentren; 

Einführung neuer biometrischer Pass des EJPD, vom 23. Oktober 
2008

- Anforderungen des Amtes für öffentliche Sicherheit

Dornach

Olten

Solothurn Zentrale Variante

Dezentrale Variante
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2 Standorte

Dornach, Amthausstrasse 7

Olten, Hauptgasse 25

Solothurn, Hauptbahnhofstrasse 12
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3 Mietverträge

Das Hochbauamt hat – für die dezentrale und die zentrale Lösung - mit allen Vermietern stan-
dardisierte Mietverträge ausgehandelt. Dementsprechend haben die Vermieter schriftlich zu-
gesichert, die Räumlichkeiten in Dornach und Olten bis 31. Oktober 2009 sowie in Solothurn
bis 30. Juni 2009 für den Einbau eines Biometriestandortes zu reservieren. In Solothurn gilt die-
se Reservation nur unter dem Vorbehalt, dass der Kanton 10'000 Franken bezahlt, falls der
Mietvertrag von ihm nicht vor dem 30. Juni 2009 unterzeichnet wird.

Allgemeine Vertragsinhalte:

Mietbeginn 01. Oktober 2009
Mietdauer 10 Jahre befristet
Verlängerungsoptionen 2 mal 5 Jahre
Indexierung Grundmiete jährlich zu 80 % gemäss Landesindex der Konsumen-

tenpreise (LIK)
Ausbau der Mietsache Realisierung und Finanzierung durch den Kanton
Unterhalt des Mieterausbaus ebenfalls durch den Kanton (1,6 % von BKP 2)
Rückbau bei Mietende Keine Rückbaupflicht des Kantons und keine Entschädi-

gung des Vermieters
Grundbucheintrag mit der Unterzeichnung des Mietvertrages

Spezielle Vertragsinhalte:
Variante
Dezentral

Variante
Zentral

Vermieter Stiftung Kloster,
Dornach

Underground AG,
Olten

Allianz Suisse Im-
mobilien, Solo-
thurn

Allianz Suisse Im-
mobilien, Solo-
thurn

Liegenschaft Amthausstrasse 7,
Dornach

Hauptgasse 25,
Olten

Hauptbahn-
hofstrasse 12, Solo-
thurn

Hauptbahn-
hofstrasse 12, Solo-
thurn

Mietobjekt 1. Obergeschoss
Osttrakt

3. Obergeschoss 4. Obergeschoss 4. + 5. Oberge-
schoss

Mietfläche 100 m² 260 m² 223 m² 434 m²
Grundmiete
pro m² Mietfläche

165.-- 180.-- 170.-- 170.--

Nettomiete p.a. 16'500.-- 46'800.-- 37'910.-- 73'780.--
Akonto Heiz- +
Betriebskosten

3'000.-- 7'800.-- 6'690.-- 13'020.--

Bruttomiete
pro Jahr

19'500.-- 54'600.-- 44'600.-- 86'800.--

Total
Nettomiete

101'210.-- 73'780.--

Total Akonto HK-
und BK

17'490.-- 13'020.--

Total
Bruttomiete

118’700.-- 86’800.--

Reservationskosten:
Bestätigt bis..... 31. Oktober 2009 31. Oktober 2009 30. Juni 2009 30. Juni 2009
Reservation 0.-- 0.-- 10'000.-- 10'000.--

Unterhaltskosten Mieterausbau
ca. 1,6 % von BKP
2 (siehe Kap. 8)

11'000.-- 15'000.-- 14'000.-- 27'000.--
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4 Termine

Grobterminplan 2008 2009 2010
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2. Parlamentarische
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4. Projektierung
(Vorbereitung
Realisierung)

5. Realisierung

6. Miete

7. Schulung Perso-
nal

8. Inbetriebnahme
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5 Projektanforderungen

Annahmen /
Berechnungen Aus den Erfahrungen der Pilotprojekte des Bundes weiss man, dass

die Bearbeitung der Biometrisierung pro Kunde durchschnittlich 25
Minuten dauert.
Bei einer Netto-Tagesarbeitszeit von 8 Stunden können so jährlich pro
Erfassungsstation 4'750 Biometrisierungen durchgeführt werden.

Aufgrund der Einwohner der entsprechenden Regionen ergibt sich
aus der jährlichen Kapazität einer Biometrisierungsstation folgende
Anzahl Erfassungsstationen:

Variante dezentral:
Dornach 2 Erfassungsstationen
Olten 5 Erfassungsstationen
Solothurn 5 Erfassungsstationen

Variante zentral:
Solothurn 11 Erfassungsstationen

Prozessablauf Künftig muss der Kunde das Gesuchsformular selbst ausfüllen und
dieses, inkl. Kopie eines gültigen Ausweisdokumentes, beim Erfas-
sungszentrum einreichen. Das Erfassungszentrum trifft alle nötigen
Abklärungen. Danach wird entweder ein Termin zur Abholung der
Ausweisschrift mitgeteilt, oder ein Biometrisierungstermin vereinbart.

Am vereinbarten Termin betritt der Kunde das entsprechende Kompe-
tenzzentrum und meldet sich an einem der Schalter. Dort findet die
Überprüfung der Daten und die Identifikation statt. Nach erfolgter
Identifikation und dem Inkasso wird ihm eine Erfassungsstation zuge-
teilt. Ist diese frei, kann der Kunde unmittelbar an den Erfassungs-
schalter treten und mit dem Mitarbeitenden die notwendigen bio-
metrischen Daten (digitales Gesichtsbild und Fingerabdrücke) erfas-
sen.
Die Ausweispapiere werden ihm wie bis anhin vom Bund via Post zu-
gestellt. Den EU/EFTA-Bürgern werden die Ausweispapiere nach er-
folgtem Inkasso direkt ausgehändigt.

Technische
Anforderungen Gemäss Newsletter August 2008 des Eidgenössischen Justiz- und Poli-

zeidepartementes EJPD gelten folgende, technische Anforderungen:
"Die Bereitstellung der vor Ort notwendigen Netzwerkinfrastruktur
(Verkabelung, Firewall, Switches usw.) für LAN 2 (Erfassungszentrum
Bürobereich) und 3 (Erfassungszentrum Publikumsbereich) fällt in die
Verantwortung der Betreiberin des Erfassungszentrums, welche auch
die dafür anfallenden Kosten trägt. LAN 3 darf aus Sicherheitsgrün-
den keine direkte physikalische Verbindung zu LAN 2 oder LAN 1 /
WAN (Bund) aufweisen. Diejenigen Netzwerke, die an die Enrole-
ment-Stations angeschlossen werden (LAN 3 und eventuell LAN 2)
sollten als vollduplex Gigabit-LAN ausgelegt werden. Dies gilt auch
für die Anbindung der Switches an den oder die System-Controller.
100 Mbit/s-Anschlüsse bedingen möglicherweise noch nicht genau
benennbare Einschränkungen, z.B. bei der Qualität der Videoüberwa-
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chung. Alle anderen Komponenten inklusive Büroarbeitsplätze kön-
nen über 100 Mbit/s Anschlüsse betrieben werden.
Die Bereitstellung der Stromversorgung ist Sache der Betreiberin des
Erfassungszentrums. Pro Komponente (z.B. Erfassungssystem) soll mit
einem Stromanschluss von 110 – 240 V/ 50 – 60 Hz / max. 2000 VA ge-
plant werden.
Der Betriebstemperaturbereich der Komponenten beträgt +10 bis
+35° C und 10 bis 80 % relative Luftfeuchte."

Sicherheits
-anforderungen
Gebäudehülle Sämtliche Sicherheitsmassnahmen entsprechen folgenden Vorgaben

(siehe auch Kap. 1):
- Grobschutzkonzept für Passbüros des EJPD, vom 22. Mai 2000
- Sicherheitsanforderungen an Passbüros und Erfassungszentren;

Einführung neuer biometrischer Pass des EJPD, vom 23. Oktober
2008

- Anforderungen des Amtes für öffentliche Sicherheit

Befinden sich die Räumlichkeiten im Erdgeschoss (bzw. nicht mindes-
tens 3 m ab bestehendem Terrain) oder können von aussen über ein
Vordach erreicht werden, müssen widerstandsfähige und aufstosssi-
chere Ganzmetallstoren eingebaut werden. Zudem müssen die Fens-
ter mit Verbundsicherheitsglas oder durchbruchhemmender Folie ver-
sehen werden.
Sämtliche Zugänge ins Biometriezentrum sind mit Sicherheitstüren zu
sichern. Schächte, die den Zugang bzw. den Zugriff auf EDV-Kabel
und –Leitungen ermöglichen, müssen mit Sicherheitsabdeckungen
versehen werden.

Sicherheits-
anforderungen
Innenbereich Der Innenbeich des Kompetenzzentrums Biometrie umfasst folgende

3 Sicherheitszonen:

1 Kundenbereich
Öffentlich zugänglich

2 Biometrisierungsbereich
Zutritt nur für Mitarbeitende

3 Schalter- und Officebereich
Zutritt nur für Mitarbeitende

1 3

2

Gebäudehülle

Innenbereich

Schematische Darstellung eines Kompetenzzentrums Biometrie, mit den
3 Sicherheitzonen
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Sicherheitszone 1 Kundenbereich:

In dieser Zone betritt der Kunde das Kompentenzzentrum. Hier be-
finden sich der Wartebereich, die Biometrisierungsstationen und der
Public reader. Mit dem Public reader kann der Kunde die Daten seines
biometrischen Ausweises selbstständig überprüfen.
Der Kunde kommuniziert via Gegensprechanlage mit dem Personal,
d.h. es ist kein direkter Kontakt mit dem Personal möglich.
Für diese Zone gibt es keine speziellen Sicherheitsanforderungen des
Bundes. Verlangt wird jedoch eine räumliche Abtrennung zu anderen
Arbeitsbereichen (Zonen 2 und 3). Zudem müssen Datenleitungen,
welche durch diese Zone geführt werden, gegen Manipulation gesi-
chert werden (z.B. durch Panzerrohre). Zusätzlich ist die gesamte Zone
mit Bewegungsmeldern auszustatten.

Sicherheitszone 2 Biometrisierungsbereich:

In dieser Zone befinden sich nur die Mitarbeitenden, welche die bio-
metrischen Daten erfassen. Der Kunde hat keinen Zutritt in diese Zo-
ne.
An diesen Arbeitsplätzen werden einerseits die biometrischen Daten
erfasst, andererseits die telefonische Datenerfassung und Terminver-
einbarung durchgeführt.

Die Abtrennung zwischen den Zonen 1 und 2 erfolgt mit durchbruch-
hemmenden Wänden aus Verbundsicherheitsglas. Der Zutritt in die
Zone 2 erfolgt über Sicherheitstüren mit erhöhtem Widerstand gegen
gewaltsames Eindringen. Zudem sind alle Arbeitsplätze mit Hand-
alarmtastern für die direkte Alarmweiterleitung zur Polizei ausgerüs-
tet.

Die gesamte Zone 2 ist mit Bewegungsmeldern ausgestattet. Zusätz-
lich ist sie über eine Sicherheitstüre mit der Zone 3 verbunden.

Sicherheitszone 3 Schalter- und Officebereich:

In dieser Zone befinden sich der Innenbereich des Kundenschalters,
das Büro der Leitung Biometrie (Office), der Tresor mit den Passroh-
lingen für die provisorischen Pässe, das Backoffice für die Erstellung
der provisorischen Pässe, das Archiv, der abgetrennte und klimatisier-
te Serverraum sowie sämtliche Pausenräume und WC-Anlagen für die
Mitarbeitenden.
An den Schaltern werden Gesuchsformulare ausgefüllt, diverse Anfra-
gen und Verfallsanzeigen für EU/EFTA-Bürger bearbeitet sowie die
Identifikation des Kunden, das Inkasso der Gebühren und die Zuwei-
sung an die Erfassungsstationen durchgeführt.

Die Kundenschalter sind mit einer Kreditkartenlesestation auf der Be-
sucherseite sowie einer Kasse und einem PC im MA-Bereich ausgerüs-
tet. Sämtliche Dokumente sowie Bargeld werden durch eine Schiebe-
mulde zwischen Kunden und Mitarbeitenden ausgetauscht. Das Back-
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office ist mit den üblichen Bürogeräten (Kopierer/Fax/Scanner) aus-
gestattet.

Der Kunde hat keinen Zutritt zu dieser Zone. In dieser Zone gelten die
höchsten Sicherheitsanforderungen. Sämtliche bauliche Massnahmen
müssen durchschusshemmend ausgeführt werden. Alle Arbeitsplätze
sind zudem mit Handalarmtastern für die direkte Alarmweiterleitung
zur Polizei ausgerüstet. Zusätzlich ist die gesamte Zone mit Bewe-
gungsmeldern ausgestattet.

Behinderten-
gerechtigkeit Alle Räumlichkeiten werden behindertengerecht ausgebaut. Der

Haupteingang muss mindestens 90 cm breit sein, die Eingänge müssen
stufenlos sein, und das Gebäude muss über einen behindertengerech-
ten Lift oder einen Treppenlift verfügen. Ausserdem muss ein behin-
dertengerechtes WC vorhanden sein.
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6 Raumprogramm

Variante
Dezentral

Variante
Zentral

Pos. Raumbezeichnung Dornach Olten Solothurn Solothurn
m2 m2 m2 m2

1 Kundenbereich

1.1 Warteraum 11.10 59.00 38.80 91.60

1.2 Erfassungsraum (Stationen) 14.40 55.40 48.50 98.65

1.3 WC Besuchende bestehend bestehend 7.40 7.20

1.4 Erschliessung 10.00 inkl. inkl. 15.00

2 Biometrisierungsbereich

2.1 Büro Biometrisierung 14.40 55.40 48.50 98.65

2.2 WC Mitarbeitende 5.40 bestehend 12.70 10.70

3 Schalter- und Officebereich

3.1 Schalter Biometrie 5.65 7.00 3.50 7.40

3.2 Schalter EU/EFTA 5.65 10.80 10.00 15.00

3.3 Büro Leitung 0.00 14.20 11.50 13.50

3.4 Backoffice 19.50 33.00 26.80 59.60

3.5 Technik, Server. 5.40 14.00 8.20 7.20

3.6 Aufenthalt, Café 8.50 11.20 7.10 9.50

Total Standorte 100.00 260.00 223.00 434.00

Total Kanton Solothurn 583.00 434.00
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7 Leistungen nach Baukostenplan BKP (für alle Standorte)

0 Grundstück
05 Erschliessung durch Leitungen (ausserhalb Grundstück)

- Anschlüsse an die bestehenden Medienleitungen ausserhalb des Grund-
stücks erstellen (Glasfaserkabel)

051 Erdarbeiten
1 - Grabarbeiten ausserhalb Parzellengrenze

- Beläge anschneiden und abbrechen
- Gräben ausheben, Material teilweise lagern, bzw. abtransportieren,

Grabensohlen erstellen
2 Schutzrohre einbringen
3 - Schutzrohre umhüllen, Gräben auffüllen und verdichten

- Beläge in Schichten provisorisch und definitiv einbringen
053 Elektroleitungen

1 Glasfaserkabel für EDV-Anlagen einziehen
1 Vorbereitungsarbeiten
10 Bestandesaufnahmen, Baugrunduntersuchungen
101 Bestandesaufnahmen

1 - Aufnahmepläne und Fotodokumentation der IST-Situationen erstellen
- Vorabklärungen mit den zuständigen Ämtern (für den Standort Dornach

insbesondere Denkmalpflege) vornehmen
11 Räumungen, Terrainvorbereitungen
112 Abbrucharbeiten

1 Wände abbrechen siehe 211 Baumeisterarbeiten
2 Wanddurchbrüche vornehmen siehe 211 Baumeisterarbeiten
3 Demontage Boden-, Wand- und Deckenbekleidungen vornehmen
4 Fachgerechte Lagerung und Entsorgung des anfallenden Materials

113 Demontagen
1 - Demontagen inkl. Trennen und Abtransportieren von Bauschutt in Mul-

den auf der Baustelle
- Fachgerechte Lagerung und Entsorgung des anfallenden Materials

12 Sicherungen, Provisorien
122 Provisorien

1 - Bestehende Bauten und Anlagen sichern
- Laufenden Betrieb aufrechterhalten
- Provisorische Raumabschlüsse erstellen

13 Gemeinsame Baustelleneinrichtungen
135 Provisorische Intallationen

1 - Diverse provisorische Installationen (wie Elektro-, Heizungs- und Sani-
tärinstallationen) erstellen

- Kosten für Energie, Wasser etc.
- Mehrverbrauch Energie und Wasser während der Bauzeit

2 Gebäude
20 Baugrube
201 Baustelleneinrichtungen

1 - Maschinen, Geräte, Transportmittel, Werkzeuge, etc. bereitstellen
- Abschrankungen und Staubwände erstellen
- Zufahrtsbewilligungen während der ganzen Bauzeit (Eigen- und

Fremdleistungen) einholen
21 Rohbau 1
211 Baumeisterarbeiten

1 - Diverse Wanddurchbrüche durchführen
- Deckenspriessungen erstellen
- Mauerwerkabbrüche vornehmen und Stahlstürzen einbauen
- Brandschutzverkleidungen einbauen

2 - Metallträger liefern und versetzen
- Auflager ausbilden
- Leibungen aufmauern
- Grundputz auf Leibungen aufbringen
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3 Türöffnungen zumauern (inkl. Grundputzarbeiten)
4 Spitzarbeiten für Haustechnik in Böden, Wänden und Decken vornehmen
5 Durchbrüche und Schlitze zu- und ausmauern
6 Sanitärinstallationselemente und WC-Anlagen einmauern
7 Kernbohrungen in verschiedenen Stärken durchführen
8 Diverse Grundputzarbeiten erstellen
9 Räumungs- und Reinigungsarbeiten während der gesamten Bauzeit durch-

führen
10 Liefern und Montieren von Lastverteilungsvorkehrungen im Tresorbereich

(inkl. Nebenarbeiten)
11 Panzerglasschalter versetzen
12 Einsatz eines Autokrans für das Einbringen von schweren Bauwerksteilen

und Ausstattungen
213 Montagebau in Stahl

1 Notwendige Verstärkungsarbeiten in Metall für die Lastenübertragung des
Tresors (500kg/m2) vornehmen

216 Natur- und Kunststeinarbeiten
1 - Beschädigte Gewändeteile ersetzen

22 Rohbau 2
221 Fenster, Aussentüren, Tore

1 - Neue Fenster liefern und montieren
- Einbruchhemmende Sandwichplatten mit Ausschnitten liefern und mon-

tieren
- Beschädigte Fenster flicken oder ersetzen

228 Äussere Abschlüsse
23 Elektroanlagen
231 Apparate Starkstrom

1 - Hauptverteilung anpassen
- Unterverteilungen neu erstellen

232 Starkstrominstallationen
1 - Erdung und Potentialausgleich anpassen

- Haupt- und Steigleitungen erstellen
- Wärme- und Lichtleitungen installieren
- Installationselemente liefern und montieren
- Notbeleuchtung installieren
- Steckdosen für Biometrisierungsstationen und Arbeitsplätze montieren

233 Leuchten und Lampen
1 Arbeitsplatzbeleuchtungen und allgemeine Beleuchtung liefern und mon-

tieren
235 Apparate Schwachstrom

1 - Sonnerie-, Türsprech- und Videoanlagen liefern und montieren
- Wertschutzanlage liefern und montieren
- Brandmeldenanlage anpassen

236 Schwachstrominstallationen
1 - Bestehende Telefoninstallation ab Hauptzuleitung anpassen und erneu-

ern
- Universelle Gebäudeverkabelung (UKV) installieren
- Sonnerie-, Türsprech- und Videoanlagen installieren
- Wertschutzanlage installieren
- Brandmeldeanlage installieren

238 Bauprovisorien Starkstrom
1 - Bauprovisorien für die Bauzeit erstellen

- Demontage der best. Elektroinstallationen vornehmen
24 Heizungs-, Lüftungs-, Klimaanlagen
243 Wärmeverteilung

1 Leitungen und Heizkörper anpassen und ergänzen
244 Lüftungsanlagen

1 - Be- und Entlüftungsanlagen der WC's anpassen und ergänzen
- Bestehende Lüftungsanlage ausbauen und ergänzen

245 Klimaanlagen
1 Splitklimagerät (in Server-Raum) liefern und montieren

248 Dämmungen HLK-Installationen
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1 Leitungen isolieren
25 Sanitäranlagen
251 Allgemeine Sanitärapparate

1 Sanitärapparate liefern und montieren
254 Sanitärleitungen

1 Ver- und Entsorgungsleitungen anpassen und erneuern bzw. neu installie-
ren

255 Dämmungen Sanitärinstallationen
1 Leitungen isolieren

256 Sanitärinstallationselemente
1 Metallrahmen für WC- und Spühlkästen sowie Wandbecken liefern und

montieren
258 Kücheneinrichtungen

1 Teeküche liefern und montieren
26 Transportanlagen
261 Treppenaufzug; Liftanlagen

1 Bestehende Treppen und Liftkabinen während der Bauzeit schützen
27 Ausbau 1
271 Gipsarbeiten

1 - Rückbau und Entsorgung von bestehenden Wand- und Deckenverklei-
dungen

- Anpassungsarbeiten an bestehende Wand- und Deckenverkleidungen
- Neue Trennwände in Leichtbau erstellen (ohne spezielle Sicherheitsan-

forderungen)
- Neue Trennwände in Leichtbau erstellen (mit erhöhten Sicherheitsan-

forderungen: durchschuss- und einbruchhemmend)
- Brandabschottungen erstellen

272 Metallbauarbeiten
1 Konsolen als Rückverankerung für den Tresor liefern und montieren

273 Schreinerarbeiten
1 - Diverse Demontage- und Montagearbeiten

- Brandschutz- und Sicherheitstüren liefern und montieren
- Trennwände in Holz erstellen
- Schalteranlagen liefern und montieren

274 Spezialverglasungen
1 - Glastüre mit festen Seitenteilen (Stahlrahmen termisch getrennt, mit

Panikschloss und Türschliesser) als Brandabschnitt EI60 liefern und mon-
tieren

- Glastrennwände (Verbundsicherheitsglas) zwischen Sicherheitszonen
1und 2 liefern und montieren

275 Schliessanlagen
1 Separate, nutzerspezifische Schliessanlage liefern und montieren

276 Innere Abschlüsse
1 Blendschutz innen liefern und montieren

28 Ausbau 2
281 Bodenbeläge

1 - bestehende Bodenbeläge in Holz instandsetzen
- bestehende Bodenbeläge entfernen und anpassen (inkl. Nebenarbeiten)
- neue Bodenbeläge verlegen (inkl. Nebenarbeiten)

282 Wandbeläge
1 - bestehende Wandbeläge entfernen und anpassen (inkl. Nebenarbeiten)

- neue Wandbeläge verlegen (inkl. Nebenarbeiten)
285 Innere Oberflächenbehandlungen

1 Mineralische Untergründe
- Farbe teilweise komplett entfernen
- Teilweise spachteln; bestehende Anstriche waschen
- Grundierung und zwei Anstriche auftragen

2 Holzwerk alt
bestehendes Holzwerk teilweise ausbessern und waschen

3 Holzwerk zum streichen
waschen, spachteln, nass anschleifen bzw.  grundieren und zwischenschlei-
fen

4 - bestehende DV- und IV-Fenster innen teilweise ausbessern und waschen
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- gestrichene Fenster waschen, spachteln, nass anschleifen und zwei An-
striche auftragen

5 Metallteile, Heizkörper, Verteilleitungen waschen, entfetten, entrosten, nass
anschleifen sowie Zwischen- und Deckanstrich auftragen

286 Bauaustrocknung
1 Luftentfeuchter zur Beschleunigung der Trocknungszeiten liefern und plat-

zieren
29 Honorare
291-
296

Honorare

1 Sämtliche Honorare (Architekt, Bauingenieur, Elektroingenieur, HLKK-
Ingenieure, Sanitäringenieur und Spezialisten) in BKP 29 enthalten

3 Betriebseinrichtungen
37 Ausbau 1
379 Spezifische Einrichtungen zur biometrischen Datenerfassung

1 Erfassungsstationen, Public reader, Back office Station (Server), SCU (System
controlling unit - Server - für die Steuerung der Erfassungsstationen) liefern,
montieren und in Betrieb nehmen

38 Ausbau 2
389 Spezifische Sicherheitseinrichtungen

1 Schlüsseltresor, Tresor (für Passrohlinge), Schalteranlage liefern, montieren
und in Betrieb nehmen

5 Baunebenkosten
51 Bewilligungen, Gebühren

1 Bewilligungen, Baugespann
2 Anschlussgebühren

52 Muster, Modelle, Vervielfältigungen, Dokumentation
520 Übergangsposition

1 Fotos, Kopien, Dokumentationen
2 Übrige Spesen und Entschädigungen

53 Versicherungen
531 Bauzeitversicherung (SGV), Bauherrenhaftpflicht- und Bauwesenversiche-

rung
54 Finanzierung ab Baubeginn
540 Mieterentschädigungen

- Umzugsentschädigung für Mieter (nur Olten)
- Reservationskosten (nur Solothurn)

57 Mehrwertsteuer
570 Mehrwertsteuer

1 in allen Positionen enthalten
6 Unvorhergesehenes
69 Unvorhergesehenes inkl. Rundung
9 Ausstattung
90/9
1

Möbel und Beleuchtungskörper

900 Möbel und Beleuchtungskörper
1 Möbel und Beleuchtungskörper liefern und platzieren

92 Textilien
920 Blendschutz innen

1 Für sämtliche Fensterarbeitsplätze liefern und montieren
93 Geräte, Apparate
930 Geräte und Apparate

1 Schredder, Passdrucker, Laminator, RRV-Drucker (spezieller Visa-Drucker),
Scanner, PC's, Kassen und Kassensoftware, Kreditkartenleser, Telefon, Tele-
fax, liefern und in Betrieb nehmen

94 Kleininventar
940 Beschriftungen

1 - Signaletik/Beschriftungen für Zugang, Gebäude und Räume liefern und
montieren

- Feuerlöschstationen mit Halterungen liefern und montieren
97 Verbrauchsmaterial
970 Verbrauchsmaterial
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1 Spezielles Büromaterial, Inventar Restrooms, Zeitschriften liefern und plat-
zieren

98 Künstlerischer Schmuck
980 Künsterlischer Schmuck

1 Wandbilder liefern und platzieren
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8 Kosten für Umbauten und Einrichtungen

Grundlagen Die Kosten für Umbauten und Einrichtungen wurden teilweise an-
hand der "Elementmethode" (SN 506 502) ermittelt (für die Bauele-
mente wurden die zugehörigen Mengen ermittelt und mit den ent-
sprechenden Kostenkennwerten multipliziert).
Für spezielle Bauteile wurden Richtpreise bei Unternehmungen ein-
geholt.
Alle übrigen Umbaukosten wurden anhand von Erfahrungswerten des
Architekten kalkuliert.

Anlagekosten nach
Baukostenplan BKP Gemäss der detaillierten Kostenschätzung (+/- 10 %, inkl. MwSt.),

Preise gemäss schweizerischem Baupreisindex (Basis Oktober 1998 =
100, Stand April 2008 = 123.3)

Variante
dezentral

Variante
zentral

0-9 Kostenschätzung (+/- 10 % inkl. MwSt.) 4'847'000 3'133'000

BKP Bezeichnung Dornach Olten Solothurn Solothurn

0-9 Gesamte Kosten für Umbauten und Ein-
richtungen der jeweiligen Standorte

1'202'000 1'969'000 1'676'000 3'133'000

0 Grundstück 13'000 186'900 26'500 26'500
00 Vorstudien 0 0 0 0
01 Grundstück-, Baurechterwerb 0 0 0 0
02 Nebenkosten zu Grundstück- resp. Baurechter-

werb
0 0 0 0

03 Abfindungen, Servitute, Beiträge 0 0 0 0
04 Finanzierung vor Baubeginn 0 0 0 0
05 Erschliessung durch Leitungen (ausserhalb

Grundstück)
13'000 186'900 26'500 26'500

06 Erschliessung durch Verkehrsanlagen (ausser-
halb Grundstück)

0 0 0 0

08 Reserve für Unvorhergesehenes 0 0 0 0
09 Honorare (siehe BKP 29) 0 0 0 0

1 Vorbereitungsarbeiten 21’600 24’100 24’600 36’600
10 Bestandesaufnahmen, Baugrunduntersuchun-

gen
6'800 5'900 5'900 9'500

11 Räumungen, Terrainvorbereitungen 7'900 12'600 13'100 18'700
12 Sicherungen, Provisorien 3'900 2'600 2'600 3'900
13 Gemeinsame Baustelleneinrichtung 3'000 3'000 3'000 4'500
15 Anpassung an bestehende Erschliessungsleitun-

gen
0 0 0 0

19 Honorare (siehe BKP 29) 0 0 0 0

2 Gebäude 657'600 922'900 860'500 1'691'100
20 Baugrube 5’100 1’800 1’800 5’900
21 Rohbau 1 46’000 21’600 23’800 50’200
22 Rohbau 2 5’100 3’000 10’800 13’800
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BKP Bezeichnung Dornach Olten Solothurn Solothurn
23 Elektroanlagen 189’900 354’800 270’400 635’100
24 Heizungs-, Lüftungs-, Klimaanlagen 33'200 29'700 34'900 43'100
25 Sanitäranlagen 7'600 4'100 38'400 38'400
26 Transportanlagen 1'200 2'400 3'600 3'600
27 Ausbau 1 114'600 125'700 157'900 302'300
28 Ausbau 2 46'600 87'000 85'200 151'400
29 Honorare (inkl. allen Fachplanern) 208'300 292'800 233'700 447'300

3 Betriebseinrichtungen 216’800 331’000 331’000 585’600
37 Ausbau 1 (Biometrie-Einrichtungen) 145'300 231'400 231'400 425'100
38 Ausbau 2 (Sicherheits-Einrichtungen) 71'500 99'600 99'600 160'500
39 Honorare (siehe BKP 29) 0 0 0 0

4 Umgebung 0 0 0 0

5 Baunebenkosten 18’800 54’000 30’400 43’400
51 Bewilligungen, Gebühren 1'100 1'100 1'100 1'100
52 Muster, Modelle, Vervielfältigungen, Dokumen-

tation
16'500 21'600 15'700 28'700

53 Versicherungen 1'200 1'800 1'800 1'800
54 Finanzierung ab Baubeginn 0 29'500 11'800 11'800
57 Mehrwertsteuer (inklusive) 0 0 0 0

6 Unvorhergesehenes (inkl. Rundung) 120’500 196’900 167’900 313’500
69 Unvorhergesehenes 10 %, inkl. Rundung 120'500 196'900 167'900 313'500

9 Ausstattung 153’700 253’200 235’100 436’300
90 Möbel 27'700 81'100 64'400 121'700
92 Textilien 6'700 4'800 3'000 8'300
93 Geräte, Apparate 97'600 135'700 137'500 251'500
94 Kleininventar 6'100 9'800 9'800 14'800
97 Verbrauchsmaterial 0 0 0 0
98 Künstlerischer Schmuck 15'600 21'800 20'400 40'000
99 Honorare (siehe BKP 29) 0 0 0 0

-

500’000.00

1’000’000.00

1’500’000.00

2’000’000.00

2’500’000.00

3’000’000.00

3’500’000.00

4’000’000.00

4’500’000.00

5’000’000.00

DEZENTRAL ZENTRAL

Standard-Bürokosten

Zusatzkosten Biometrie
(Betriebseinrichtungen und
Sicherheitsmassnahmen)

Gesamtkosten
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9  Beilagen
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9.1 Grundrisse (dezentrale Lösung)

9.1.1 Standort Dornach, Kloster, Amthausstrasse 7
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9.1.2 Standort Olten, Hauptgasse 25
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9.1.3 Standort Solothurn, Hauptbahnhofstrasse 12
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9.2 Grundrisse (zentrale Lösung)

9.2.1 Standort Solothurn, Hauptbahnhofstrasse 12
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9.3 Mietverträge

Mietvertrag für Geschäftsräume
vom 23. Oktober 2008

1. VERTRAGSPARTEIEN

Eigentümer/Vermieterin Stiftung Kloster Dornach
Amthausstrasse 7, 4143 Dornach

Vertreten durch Stiftungsrat

Mieter Staat Solothurn

Vertreten durch Kant. Hochbauamt, Werkhofstrasse 65, 4509 Solothurn

2. MIETSACHE

Liegenschaften Kloster, Amthausstrasse 7 in 4143 Dornach

Beschreibung 1. Obergeschoss Osttrakt ca. 100 m²

Benützungsart Biometriezentrum Dornach

Mitbenützung WC-Anlagen, Treppenhaus, Aufzüge, Parkplätze

2.1 Integrierende Vertragsbestandteile 2.1.1 Grundrisspläne vom 1.Oktober 2008

2.1.6 Ausbaubeschrieb vom...

3. MIETBEGINN UND DAUER
Mietbeginn 1. Oktober 2009 (provisorisch)

(Der definitive Mietbeginn kann erst nach der Genehmigung des
Verpflichtungskredites festgelegt werden.)

Mietdauer 10 Jahre

4. MIETENDE, KÜNDIGUNG, VERLÄNGERUNG
Der Mietvertrag ist befristet auf 10 Jahre (gemäss Pos. 3) abgeschlossen und endet ohne Kündigung am 30 September
2019.

4.1 Optionsrecht
Der Mieter hat das Recht, das Mietverhältnis durch einseitige Erklärung an die Vermieterin spätestens 12 Monate vor
Ablauf des befristeten Mietverhältnisses zu den gleichen Bedingungen um zweimal fünf Jahre zu verlängern.

5. MIETZINS, NEBENKOSTEN U. ZAHLUNGSTERMINE
5.1 Mietzins

jährlich Quartal
5.1.1 Mietzins Grundausbau 100 m² à Fr. 165.00 p.a. Fr.  16'500.00 Fr. 4'125.00
5.1.2 Mietzins Ausbau (wird durch Mieter finanziert) Fr.  0.00 Fr. 0.00
Total Nettomietzins Fr.  16’500.00 Fr. 4’125.00
5.1.3 Heiz- und Betriebskosten Akonto 100 m² à Fr. 30.00 p.a. Fr. 3'000.00 Fr. 750.00
Total Bruttomietzins Fr. 19’500.00 Fr. 4’875.00

1) Indexierung gemäss Art. 8.2, Basis Landesindex der Konsumentenpreise: Stand Mai 2008 = 104.5 Punkte (Basis De-
zember 2005 = 100 Punkte)

5.2 Mietzins Fälligkeit
Der Mietzins ist quartalsweise im Voraus zu bezahlen.

5.3 Indexierung
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Erstmals auf 1. Januar 2011 wird der gesamte Nettomietzins jährlich zu 80 % an die Teuerung angepasst. Diese Index-
anpassung ist jeweils einen Monat im Voraus schriftlich anzukündigen und wird - unter Bezugnahme auf den Landes-
index der Konsumentenpreise - gemäss folgender Formel berechnet:

Mietzinserhöhung in % gegenüber Anfangsmietzins =

(Neuer Index - Index bei Vertragsabschluss)
___________________________________________ x  100  x  0.8

Index bei Vertragsabschluss

Für die Mitteilung von Mietzinserhöhungen oder Mietzinssenkungen an den Mieter ist das vom Kanton Solothurn
genehmigte Formular zu verwenden.

5.4 Nebenkosten

Im Nettomietzins nicht inbegriffen und somit zusätzlich zum Mietzins geschuldet, sind die folgenden Nebenkos-
ten, über welche einmal jährlich per 30. Juni separat abgerechnet wird:

- Heiz- und Warmwasserkosten gemäss Art. 5 VMWG
- Elektrizität
- Wasser / Abwasser
- Kehrichtabfuhr und andere Entsorgungskosten
- Hauswartung
- Reinigung allg. Räume
- Reinigung und Bestückung mit Verbrauchsmaterial der allgemeinen WC-Anlagen
- Schnee- und Eisräumung inkl. Salz
- Antennen und Urheberrechtsgebühren
- 3 % Verwaltungshonorar zuzüglich MwSt.

Die Abrechnung über Heizungs-, Warmwasser- und Betriebskosten gilt als genehmigt, sofern der Mieter nicht in-
nert 30 Tagen seit Erhalt dagegen schriftlich Einsprache bei der Vermieterin bzw. dessen Vertreter erhebt. Der
Mieter hat das Recht, die detaillierte Abrechnung und die dazugehörigen Belege im Original bei der Vermieterin
bzw. dessen Vertreter einzusehen oder durch einen bevollmächtigten Vertreter einsehen zu lassen.
Nachforderungen sind innert 30 Tagen nach Empfang der Abrechnung zu begleichen. Rückerstattungen sind im
gleichen Zeitraum vorzunehmen.
Die beim Mieter direkt erhobenen Kosten für Elektrizität sowie die Telefon, Telefax, Modem, TV-Gebühren usw.
sind von diesem direkt zu bezahlen.

6. VERWENDUNGSZWECK

6.1 Die Räumlichkeiten sind für nachfolgende Nutzung vorgesehen:

Einrichtung und Betrieb des kantonalen Passbüros.

6.2 Nutzung durch Dritte

Die teilweise Untervermietung der Mietsache ist ohne Zustimmung der Vermieterin gestattet, diesem jedoch
schriftlich anzuzeigen.

Die Übertragung der Miete mit sämtlichen Rechten und Pflichten auf Dritte (Art. 263 OR) ist nur mit vorgängiger
schriftlicher Zustimmung der Vermieterin gestattet.

7. ÜBERGABE, MÄNGEL

7.1 Übergabe

Die Übernahme der Mietsache erfolgt spätestens bei Mietbeginn. Der Übernahmetermin wird zwischen den Par-
teien rechtzeitig festgesetzt.

Dem Mieter wird gestattet, den geplanten Innenausbau vor Mietbeginn auszuführen, damit die Arbeiten vor
Mietbeginn fertig gestellt werden können.

7.2 Mängel
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Allfällige Mängel werden von den Parteien bei der Übergabe in einem Protokoll schriftlich festgehalten. Zeigen
sich neben den im Protokoll aufgeführten Beanstandungen weitere Mängel, so hat der Mieter diese Reklamatio-
nen innerhalb von 14 Tagen nach Entdecken schriftlich geltend zu machen.

8. AUSBAU DER MIETSACHE

8.1 Abgrenzung Grundausbau und Mieterausbau

Der vereinbarte Nettomietzins versteht sich für rohe, das heisst unausgebaute Mieträumlichkeiten. Über den
Grundausbau hinausgehende Ausbauten der Mieträumlichkeiten gelten als Mieterausbau.
Die Räumlichkeiten werden im heutigen Zustand gemietet. Sämtliche bauliche Anpassungen werden wie oben be-
schrieben vom Mieter vorgenommen und finanziert.

Die Vermieterin kennt das Projekt und stimmt diesem Ausbau zu. Der Leistungsbeschrieb vom xx.xx.08 sowie der
Projektplan vom 1. Oktober 08 gelten dabei als integrierender Bestandteil dieses Vertrages

8.2 Unterhalt des Mieterausbaus

Der Unterhalt und Ersatz der zum Mieterausbau gehörenden Ausbauten jedwelcher Art ist ausschliesslich Sache
des Mieters, auch wenn diese mit dem Gebäude fest verbunden sind; die entsprechenden Kosten gehen zu seinen
Lasten.

8.3 Rückbau bei Beendigung des Mietverhältnisses

Die Vermieterin verzichtet auf das Recht, dass der Mieter auf den Zeitpunkt der Rückgabe des Mietobjektes sämt-
liche Mieterausbauten (einschliesslich solcher, die er von der Vermieterin übernommen hat) ganz oder teilweise
fachgerecht zurückbaut und den Zustand Grundausbau wiederherstellt.

Sämtliche Mieterausbauten gehen somit entschädigungslos in das Eigentum der Vermieterin über.

9. GEBRAUCH DER MIETSACHE

9.1 Bewilligungen

Die Vermieterin bestätigt, dass die geplante Nutzung des Mieters zonenkonform ist.

Alle gegebenenfalls für die Benützung der Mietsache sowie den Betrieb erforderlichen Bewilligungen sind von der
Mieterin, in Absprache mit dem Vermieter, direkt und auf eigene Kosten einzuholen.

9.2 Gebrauch der Mietsache

Die Mieterin verpflichtet sich, die gemieteten Räumlichkeiten gemäss Art. 257 f OR sorgfältig zu gebrauchen und
in gutem und sauberem Zustand zu halten.

9.3 Schliess-Systeme

Die Verwaltung der Schliess-Systeme für die gemieteten Räume erfolgt durch den Mieter.

Am Tage der Rückgabe der Mietsache oder einzelner Mieteinheiten hat der Mieter der Vermieterin alle zugehöri-
gen Schlüssel oder weiteren Zutrittsmittel abzugeben.

9.4 Versicherungen / Überwachung

Der Vermieterin schliesst die üblichen Werkeigentümer-Versicherungen, soweit er das entsprechende Schadensri-
siko nicht selbst tragen will, auf seine Kosten ab.

Die für den Betrieb der Immobilien und Mobilien erforderlichen Versicherungen sind durch den Mieter auf seine
Kosten abzuschliessen.

9.5 Beschriftung

Firmen- und Werbeschilder dürfen mit Genehmigung der Vermieterin an den von ihr bestimmten Stellen des Ge-
bäudes angebracht werden. Die Genehmigung der Vermieterin erstreckt sich auf Grösse, Farbe, Form, Material
und Anordnung derselben. Die Betriebs- und Reinigungskosten übernimmt die Mieterin. Bei Instandstellungsar-
beiten an Gebäudeteilen gestattet die Mieterin die Demontage bzw. Montage der Beschriftungen.
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Durch die Vermieterin werden die Bedürfnisse des Mieters bezüglich Beschriftung soweit ermöglicht, als dies in ih-
rem direkten Einflussbereich liegt und mit dem durch die Vertragsparteien gemeinsam festzulegenden Beschrif-
tungskonzept des jeweiligen Standortes vereinbar ist.

9.6 Meldepflicht

Der Mieter hat der Vermieterin Schäden an den gemieteten Immobilien sofort zu melden.
Im übrigen gilt Art. 257 g OR.

10. RÜCKGABE DER MIETSACHE

10.1 Übergabe bei Beendigung des Mietvertrages

Die Mietsache ist der Vermieterin am Tage der Beendigung des Mietvertrages in einwandfrei gereinigtem und gu-
tem Zustand zu übergeben (Art. 267 OR). Dies gilt auch für die allfällige Rückgabe einzelner Mieteinheiten.

Nutzungsbedingte bauliche Anpassungen und allfällige weitere bauliche Massnahmen, welche durch die Mieterin
mit Zustimmung der Vermieterin getätigt wurden, sind nicht entschädigungspflichtig.

11. SCHLUSSBESTIMMUNGEN

11.1 Grundbucheintragung

Die Parteien vereinbaren, dass der Mietvertrag im Grundbuch vorzumerken sei. Der unterzeichnete Mietvertrag
gilt diesbezüglich als Anmeldung für die Eintragung im Grundbuch. Die Kosten für diesen Eintrag übernimmt der
Mieter.

11.2 Vertragsänderungen

Änderungen und Nachträge zum vorliegenden Mietvertrag sowie seinen integrierenden Vertragsbestandteilen
bedürfen der schriftlichen Form.

11.3 Anwendbares Recht

Anwendbar ist ausschliesslich schweizerisches Recht. Soweit dieser Vertrag keine oder keine abweichende Bestim-
mungen enthält, gelten die Art. 253 ff des Schweizerischen Obligationenrechtes über die Miete.

11.4 Gerichtsstand

Für allfällige aus diesem Vertrag entstehende Streitigkeiten legen die Parteien den Gerichtsstand am Ort der gele-
genen Sache fest.
Vorbehalten bleiben die zwingenden Bestimmungen des Gerichtsstandsgesetzes.

11.5 Vertragsausfertigung

Der vorstehende Mietvertrag wird in 3 gleichlautenden Exemplaren ausgefertigt und unterzeichnet, wobei dem-
Mieter 2 Exemplare und der Vermieterin 1 Exemplar ausgehändigt werden.

Ort, Datum; ...............................................Solothurn, 3. Oktober 2008

Vermieterin Mieter
Stiftung Kloster Dornach Staat Solothurn

.................................................................. .......................................................................

Guido Keune, Leiter Immobilien Kant. Hochbauamt

Beilagen: Integrierende Vertragsbestandteile gemäss Punkt 2.1
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Mietvertrag für Geschäftsräume
vom 23. Oktober 2008

1. VERTRAGSPARTEIEN

Eigentümerin/Vermieterin Underground AG
Bahnhofstrasse 29, 5000 Aarau

Vertreten durch G. Bernhard, Bahnhofstrasse 29, 5000 Aarau

Mieter Staat Solothurn

Vertreten durch Kant. Hochbauamt, Werkhofstrasse 65, 4509 Solothurn

2. MIETSACHE

Liegenschaften Gewerbehaus Hauptgasse 25, 4600 Olten

Beschreibung 3. Obergeschoss ca. 260 m²

Benützungsart Biometriezentrum Olten

Mitbenützung WC-Anlagen, Treppenhaus, Aufzüge

2.1 Integrierende Vertragsbestandteile 2.1.1 Grundrisspläne vom 1. Oktober 2008

2.1.6 Ausbaubeschrieb vom...

3. MIETBEGINN UND DAUER
Mietbeginn 1. Oktober 2009 (provisorisch)

(Der definitive Mietbeginn kann erst nach der Genehmigung des
Verpflichtungskredites festgelegt werden.)

Mietdauer 10 Jahre

4. MIETENDE, KÜNDIGUNG, VERLÄNGERUNG
Der Mietvertrag ist befristet auf 10 Jahre (gemäss Pos. 3) abgeschlossen und endet ohne Kündigung am 30. September
2019.

4.1 Optionsrecht
Der Mieter hat das Recht, das Mietverhältnis durch einseitige Erklärung an die Vermieterin spätestens 12 Monate vor
Ablauf des befristeten Mietverhältnisses zu den gleichen Bedingungen um zweimal fünf Jahre zu verlängern.

5. MIETZINS, NEBENKOSTEN U. ZAHLUNGSTERMINE

5.1 Mietzins

jährlich Quartal

5.1.1 Mietzins Grundausbau 260 m² à Fr. 180.00 p.a. Fr. 46'800.00 Fr. 11'700.00
5.1.2 Mietzins Ausbau (wird durch Mieter finanziert) Fr. 0.00 Fr
Total Nettomietzins Fr. 46’800.00 Fr. 11’700.00
5.1.3 Heiz- und Betriebskosten Akonto 260 m² à Fr. 30.00 p.a. Fr. 7'800.00 Fr. 1'950.00
Total Bruttomietzins Fr. 54’600.00 Fr. 13’650.00

2) Indexierung gemäss Art. 8.2, Basis Landesindex der Konsumentenpreise: Stand Mai 2008 = 104.5 Punkte (Basis De-
zember 2005 = 100 Punkte)

5.2 Mietzins Fälligkeit
Der Mietzins ist quartalsweise im Voraus zu bezahlen.

5.3 Indexierung
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Erstmals auf 1. Januar 2011 wird der gesamte Nettomietzins jährlich zu 80 % an die Teuerung angepasst. Diese In-
dexanpassung ist jeweils einen Monat im Voraus schriftlich anzukündigen und wird - unter Bezugnahme auf den
Landesindex der Konsumentenpreise - gemäss folgender Formel berechnet:

Mietzinserhöhung in % gegenüber Anfangsmietzins =

(Neuer Index - Index bei Vertragsabschluss)
___________________________________________ x  100  x  0.8

Index bei Vertragsabschluss

Für die Mitteilung von Mietzinserhöhungen oder Mietzinssenkungen an den Mieter ist das vom Kanton Solothurn
genehmigte Formular zu verwenden.

5.4 Nebenkosten

Im Nettomietzins nicht inbegriffen und somit zusätzlich zum Mietzins geschuldet, sind die folgenden Nebenkos-
ten, über welche einmal jährlich per 30. Juni separat abgerechnet wird:

- Heiz- und Warmwasserkosten gemäss Art. 5 VMWG
- Elektrizität
- Wasser / Abwasser
- Kehrichtabfuhr und andere Entsorgungskosten
- Hauswartung
- Reinigung allg. Räume
- Reinigung und Bestückung mit Verbrauchsmaterial der allgemeinen WC-Anlagen
- Schnee- und Eisräumung inkl. Salz
- Antennen und Urheberrechtsgebühren
- 3 % Verwaltungshonorar zuzüglich MwSt.

Die Abrechnung über Heizungs-, Warmwasser- und Betriebskosten gilt als genehmigt, sofern der Mieter nicht in-
nert 30 Tagen seit Erhalt dagegen schriftlich Einsprache bei der Vermieterin bzw. dessen Vertreter erhebt. Der
Mieter hat das Recht, die detaillierte Abrechnung und die dazugehörigen Belege im Original bei der Vermieterin
bzw. dessen Vertreter einzusehen oder durch einen bevollmächtigten Vertreter einsehen zu lassen.
Nachforderungen sind innert 30 Tagen nach Empfang der Abrechnung zu begleichen. Rückerstattungen sind im
gleichen Zeitraum vorzunehmen.
Die beim Mieter direkt erhobenen Kosten für Elektrizität sowie die Telefon, Telefax, Modem, TV-Gebühren usw.
sind von diesem direkt zu bezahlen.

6. VERWENDUNGSZWECK

6.1 Die Räumlichkeiten sind für nachfolgende Nutzung vorgesehen:

Einrichtung und Betrieb des kantonalen Passbüros.

6.2 Nutzung durch Dritte

Die teilweise Untervermietung der Mietsache ist ohne Zustimmung der Vermieterin gestattet, diesem jedoch
schriftlich anzuzeigen.

Die Übertragung der Miete mit sämtlichen Rechten und Pflichten auf Dritte (Art. 263 OR) ist nur mit vorgängiger
schriftlicher Zustimmung der Vermieterin gestattet.

7. ÜBERGABE, MÄNGEL

7.1 Übergabe

Die Übernahme der Mietsache erfolgt spätestens bei Mietbeginn. Der Übernahmetermin wird zwischen den Par-
teien rechtzeitig festgesetzt.

Dem Mieter wird gestattet, den geplanten Innenausbau vor Mietbeginn auszuführen, damit die Arbeiten vor
Mietbeginn fertig gestellt werden können.

7.2 Mängel
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Allfällige Mängel werden von den Parteien bei der Übergabe in einem Protokoll schriftlich festgehalten. Zeigen
sich neben den im Protokoll aufgeführten Beanstandungen weitere Mängel, so hat der Mieter diese Reklamatio-
nen innerhalb von 14 Tagen nach Entdecken schriftlich geltend zu machen.

8. AUSBAU DER MIETSACHE

8.1 Abgrenzung Grundausbau und Mieterausbau

Der vereinbarte Nettomietzins versteht sich für rohe, das heisst unausgebaute Mieträumlichkeiten. Über den
Grundausbau hinausgehende Ausbauten der Mieträumlichkeiten gelten als Mieterausbau.
Die Räumlichkeiten werden im heutigen Zustand gemietet. Sämtliche bauliche Anpassungen werden wie oben be-
schrieben vom Mieter vorgenommen und finanziert.

Die Vermieterin kennt das Projekt und stimmt diesem Ausbau zu. Der Leistungsbeschrieb vom xx.xx.08 sowie der
Projektplan vom 01. Oktober 08 gelten dabei als integrierender Bestandteil dieses Vertrages

8.2 Unterhalt des Mieterausbaus

Der Unterhalt und Ersatz der zum Mieterausbau gehörenden Ausbauten jedwelcher Art ist ausschliesslich Sache
des Mieters, auch wenn diese mit dem Gebäude fest verbunden sind; die entsprechenden Kosten gehen zu seinen
Lasten.

8.3 Rückbau bei Beendigung des Mietverhältnisses

Die Vermieterin verzichtet auf das Recht, dass der Mieter auf den Zeitpunkt der Rückgabe des Mietobjektes sämt-
liche Mieterausbauten (einschliesslich solcher, die er von der  Vermieterin übernommen hat) ganz oder teilweise
fachgerecht zurückbaut und den Zustand Grundausbau wiederherstellt.

Sämtliche Mieterausbauten gehen somit entschädigungslos in das Eigentum der Vermieterin über.

9. GEBRAUCH DER MIETSACHE

9.1 Bewilligungen

Die Vermieterin bestätigt, dass die geplante Nutzung des Mieters zonenkonform ist.

Alle gegebenenfalls für die Benützung der Mietsache sowie den Betrieb erforderlichen Bewilligungen sind vom
Mieter, in Absprache mit der Vermieterin, direkt und auf eigene Kosten einzuholen.

9.2 Gebrauch der Mietsache

Der Mieter verpflichtet sich, die gemieteten Räumlichkeiten gemäss Art. 257 f OR sorgfältig zu gebrauchen und in
gutem und sauberem Zustand zu halten.

9.3 Schliess-Systeme

Die Verwaltung der Schliess-Systeme für die gemieteten Räume erfolgt durch den Mieter.

Am Tage der Rückgabe der Mietsache oder einzelner Mieteinheiten hat die Mieterin der Vermieterin alle zugehö-
rigen Schlüssel oder weiteren Zutrittsmittel abzugeben.

9.4 Versicherungen / Überwachung

Die Vermieterin schliesst die üblichen Werkeigentümer-Versicherungen, soweit er das entsprechende Schadensrisi-
ko nicht selbst tragen will, auf seine Kosten ab.

Die für den Betrieb der Immobilien und Mobilien erforderlichen Versicherungen sind durch den Mieter auf seine
Kosten abzuschliessen.

9.5 Beschriftung

Firmen- und Werbeschilder dürfen mit Genehmigung der Vermieterin an den von ihr bestimmten Stellen des Ge-
bäudes angebracht werden. Die Genehmigung der Vermieterin erstreckt sich auf Grösse, Farbe, Form, Material
und Anordnung derselben. Die Betriebs- und Reinigungskosten übernimmt der Mieter. Bei Instandstellungsarbei-
ten an Gebäudeteilen gestattet der Mieter die Demontage bzw. Montage der Beschriftungen.
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Durch die Vermieterin werden die Bedürfnisse des Mieters bezüglich Beschriftung soweit ermöglicht, als dies in ih-
rem direkten Einflussbereich liegt und mit dem durch die Vertragsparteien gemeinsam festzulegenden Beschrif-
tungskonzept des jeweiligen Standortes vereinbar ist.

9.6 Meldepflicht

Die Mieterin hat der Vermieterin Schäden an den gemieteten Immobilien sofort zu melden.
Im übrigen gilt Art. 257 g OR.

10. RÜCKGABE DER MIETSACHE

10.1 Übergabe bei Beendigung des Mietvertrages

Die Mietsache ist der Vermieterin am Tage der Beendigung des Mietvertrages in einwandfrei gereinigtem und gu-
tem Zustand zu übergeben (Art. 267 OR). Dies gilt auch für die allfällige Rückgabe einzelner Mieteinheiten.

Nutzungsbedingte bauliche Anpassungen und allfällige weitere bauliche Massnahmen, welche durch die Mieterin
mit Zustimmung des Vermieters getätigt wurden, sind nicht entschädigungspflichtig.

11. SCHLUSSBESTIMMUNGEN

11.1 Grundbucheintragung

Die Parteien vereinbaren, dass der Mietvertrag im Grundbuch vorzumerken sei. Der unterzeichnete Mietvertrag
gilt diesbezüglich als Anmeldung für die Eintragung im Grundbuch. Die Kosten für diesen Eintrag übernimmt der
Mieter.

11.2 Vertragsänderungen

Änderungen und Nachträge zum vorliegenden Mietvertrag sowie seinen integrierenden Vertragsbestandteilen
bedürfen der schriftlichen Form.

11.3 Anwendbares Recht

Anwendbar ist ausschliesslich schweizerisches Recht. Soweit dieser Vertrag keine oder keine abweichende Bestim-
mungen enthält, gelten die Art. 253 ff des Schweizerischen Obligationenrechtes über die Miete.

11.4 Gerichtsstand

Für allfällige aus diesem Vertrag entstehende Streitigkeiten legen die Parteien den Gerichtsstand am Ort der gele-
genen Sache fest.
Vorbehalten bleiben die zwingenden Bestimmungen des Gerichtsstandsgesetzes.

11.5 Vertragsausfertigung

Der vorstehende Mietvertrag wird in 3 gleichlautenden Exemplaren ausgefertigt und unterzeichnet, wobei dem
Mieter 2 Exemplare und der Vermieterin 1 Exemplar ausgehändigt werden.

Ort, Datum: ...............................................Solothurn, 3. Oktober 2008 / rh

Vermieterin Mieter
Underground AG Staat Solothurn

.................................................................. .......................................................................

Guido Keune, Leiter Immobilien Kant. Hochbauamt

Beilagen: Integrierende Vertragsbestandteile gemäss Punkt 2.1
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Mietvertrag für Geschäftsräume
vom 23. Oktober 2008

1. VERTRAGSPARTEIEN

Eigentümerin /Vermieterin Allianz Suisse Immobilien AG
Effingerstrasse 34, Postfach 8725,3001 Bern

Vertreten durch

Mieter Staat Solothurn

Vertreten durch Kant. Hochbauamt, Werkhofstrasse 65, 4509 Solothurn

2. MIETSACHE

Liegenschaften Gewerbehaus Hauptbahnhofstrasse 12 in 4500 Solo-
thurn

Beschreibung 4. Obergeschoss Westtrakt, ca. 223 m²

Benützungsart Biometriezentrum Solothurn

Mitbenützung WC-Anlagen, Treppenhaus, Aufzüge

2.1 Integrierende Vertragsbestandteile 2.1.1 Grundrisspläne vom 1. Oktober 2008

2.1.6 Ausbaubeschrieb vom...

3. MIETBEGINN UND DAUER
Mietbeginn 1. Oktober 2009 (provisorisch)

(Der definitive Mietbeginn kann erst nach Genehmigung des Ver-
pflichtungskredites festgelegt werden.)

Mietdauer 10 Jahre

4. MIETENDE, KÜNDIGUNG, VERLÄNGERUNG
Der Mietvertrag ist befristet auf 10 Jahre (gemäss Pos. 3) abgeschlossen und endet ohne Kündigung am 30. September
2019.

4.1 Optionsrecht
Der Mieter hat das Recht, das Mietverhältnis durch einseitige Erklärung an die Vermieterin spätestens 12 Monate vor
Ablauf des befristeten Mietverhältnisses zu den gleichen Bedingungen um zweimal fünf Jahre zu verlängern.

5. MIETZINS, NEBENKOSTEN U. ZAHLUNGSTERMINE

5.1 Mietzins

jährlich Quartal
5.1.1 Mietzins Grundausbau 223 m² à Fr. 170.00 p.a. Fr. 37'910.00 Fr. 9'477.50
5.1.2 Mietzins Ausbau (wird durch Mieter finanziert) Fr. 0.00 Fr. 0.00
Total Nettomietzins Fr. 37’910.00 Fr. 9’477.50
5.1.3 Heiz- und Betriebskosten Akonto 223 m² à Fr. 30.00 p.a. Fr. 6'690.00 Fr. 1'672.50
Total Bruttomietzins Fr. 44’600.00 Fr. 11’150.00

3) Indexierung gemäss Art. 8.2, Basis Landesindex der Konsumentenpreise: Stand Mai 2008 = 104.5 Punkte (Basis De-
zember 2005 = 100 Punkte)

5.2 Mietzins Fälligkeit
Der Mietzins ist quartalsweise im Voraus zu bezahlen.

5.3 Indexierung

Erstmals auf 1. Januar 2011 wird der gesamte Nettomietzins jährlich zu 80 % an die Teuerung angepasst. Diese In-
dexanpassung ist jeweils einen Monat im Voraus schriftlich anzukündigen und wird - unter Bezugnahme auf den
Landesindex der Konsumentenpreise - gemäss folgender Formel berechnet:
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Mietzinserhöhung in % gegenüber Anfangsmietzins =

(Neuer Index - Index bei Vertragsabschluss)
___________________________________________ x  100  x  0.8

Index bei Vertragsabschluss

Für die Mitteilung von Mietzinserhöhungen oder Mietzinssenkungen an den Mieter ist das vom Kanton Solothurn
genehmigte Formular zu verwenden.

5.4 Nebenkosten

Im Nettomietzins nicht inbegriffen und somit zusätzlich zum Mietzins geschuldet, sind die folgenden Nebenkos-
ten, über welche einmal jährlich per 30. Juni separat abgerechnet wird:

- Heiz- und Warmwasserkosten gemäss Art. 5 VMWG
- Elektrizität
- Wasser / Abwasser
- Kehrichtabfuhr und andere Entsorgungskosten
- Hauswartung
- Reinigung allg. Räume
- Reinigung und Bestückung mit Verbrauchsmaterial der allgemeinen WC-Anlagen
- Schnee- und Eisräumung inkl. Salz
- Antennen und Urheberrechtsgebühren
- 3 % Verwaltungshonorar zuzüglich MwSt.

Die Abrechnung über Heizungs-, Warmwasser- und Betriebskosten gilt als genehmigt, sofern der Mieter nicht in-
nert 30 Tagen seit Erhalt dagegen schriftlich Einsprache bei der Vermieterin bzw. dessen Vertreter erhebt. Der
Mieter hat das Recht, die detaillierte Abrechnung und die dazugehörigen Belege im Original bei der Vermieterin
bzw. dessen Vertreter einzusehen oder durch einen bevollmächtigten Vertreter einsehen zu lassen.
Nachforderungen sind innert 30 Tagen nach Empfang der Abrechnung zu begleichen. Rückerstattungen sind im
gleichen Zeitraum vorzunehmen.
Die beim Mieter direkt erhobenen Kosten für Elektrizität sowie die Telefon, Telefax, Modem, TV-Gebühren usw.
sind von diesem direkt zu bezahlen.

6. VERWENDUNGSZWECK

6.1 Die Räumlichkeiten sind für nachfolgende Nutzung vorgesehen:

Einrichtung und Betrieb des kantonalen Passbüros.

6.2 Nutzung durch Dritte

Die teilweise Untervermietung der Mietsache ist ohne Zustimmung der Vermieterin gestattet, diesem jedoch
schriftlich anzuzeigen.

Die Übertragung der Miete mit sämtlichen Rechten und Pflichten auf Dritte (Art. 263 OR) ist nur mit vorgängiger
schriftlicher Zustimmung der Vermieterin gestattet.

7. ÜBERGABE, MÄNGEL

7.1 Übergabe

Die Übernahme der Mietsache erfolgt spätestens bei Mietbeginn. Der Übernahmetermin wird zwischen den Par-
teien rechtzeitig festgesetzt.

Dem Mieter wird gestattet, den geplanten Innenausbau vor Mietbeginn auszuführen, damit die Arbeiten vor
Mietbeginn fertig gestellt werden können.

7.2 Mängel

Allfällige Mängel werden von den Parteien bei der Übergabe in einem Protokoll schriftlich festgehalten. Zeigen
sich neben den im Protokoll aufgeführten Beanstandungen weitere Mängel, so hat der Mieter diese Reklamatio-
nen innerhalb von 14 Tagen nach Entdecken schriftlich geltend zu machen.
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8. AUSBAU DER MIETSACHE

8.1 Abgrenzung Grundausbau und Mieterausbau

Der vereinbarte Nettomietzins versteht sich für rohe, das heisst unausgebaute Mieträumlichkeiten. Über den
Grundausbau hinausgehende Ausbauten der Mieträumlichkeiten gelten als Mieterausbau.
Die Räumlichkeiten werden im heutigen Zustand gemietet. Sämtliche bauliche Anpassungen werden wie oben be-
schrieben vom Mieter vorgenommen und finanziert.

Die Vermieterin kennt das Projekt und stimmt diesem Ausbau zu. Der Leistungsbeschrieb vom xx.xx.08 sowie der
Projektplan vom 01. Oktober 08 gelten dabei als integrierender Bestandteil dieses Vertrages

8.2 Unterhalt des Mieterausbaus

Der Unterhalt und Ersatz der zum Mieterausbau gehörenden Ausbauten jedwelcher Art ist ausschliesslich Sache
des Mieters, auch wenn diese mit dem Gebäude fest verbunden sind; die entsprechenden Kosten gehen zu seinen
Lasten.

8.3 Rückbau bei Beendigung des Mietverhältnisses

Die Vermieterin verzichtet auf das Recht, dass der Mieter auf den Zeitpunkt der Rückgabe des Mietobjektes sämt-
liche Mieterausbauten (einschliesslich solcher, die er von der Vermieterin übernommen hat) ganz oder teilweise
fachgerecht zurückbaut und den Zustand Grundausbau wiederherstellt.

Sämtliche Mieterausbauten gehen somit entschädigungslos in das Eigentum der Vermieterin über.

9. GEBRAUCH DER MIETSACHE

9.1 Bewilligungen

Die Vermieterin bestätigt, dass die geplante Nutzung des Mieters zonenkonform ist.

Alle gegebenenfalls für die Benützung der Mietsache sowie den Betrieb erforderlichen Bewilligungen sind vom
Mieter, in Absprache mit der Vermieterin, direkt und auf eigene Kosten einzuholen.

9.2 Gebrauch der Mietsache

Der Mieter verpflichtet sich, die gemieteten Räumlichkeiten gemäss Art. 257 f OR sorgfältig zu gebrauchen und in
gutem und sauberem Zustand zu halten.

9.3 Schliess-Systeme

Die Verwaltung der Schliess-Systeme für die gemieteten Räume erfolgt durch den Mieter.

Am Tage der Rückgabe der Mietsache oder einzelner Mieteinheiten hat der Mieter der Vermieterin alle zugehöri-
gen Schlüssel oder weiteren Zutrittsmittel abzugeben.

9.4 Versicherungen / Überwachung

Die Vermieterin schliesst die üblichen Werkeigentümer-Versicherungen, soweit sie das entsprechende Schadensri-
siko nicht selbst tragen will, auf ihre Kosten ab.

Die für den Betrieb der Immobilien und Mobilien erforderlichen Versicherungen sind durch den Mieter auf seine
Kosten abzuschliessen.

9.5 Beschriftung

Firmen- und Werbeschilder dürfen mit Genehmigung der Vermieterin an den von ihr bestimmten Stellen des Ge-
bäudes angebracht werden. Die Genehmigung der Vermieterin erstreckt sich auf Grösse, Farbe, Form, Material
und Anordnung derselben. Die Betriebs- und Reinigungskosten übernimmt der Mieter. Bei Instandstellungsarbei-
ten an Gebäudeteilen gestattet der Mieter die Demontage bzw. Montage der Beschriftungen.

Durch die Vermieterin werden die Bedürfnisse des Mieters bezüglich Beschriftung soweit ermöglicht, als dies in ih-
rem direkten Einflussbereich liegt und mit dem durch die Vertragsparteien gemeinsam festzulegenden Beschrif-
tungskonzept des jeweiligen Standortes vereinbar ist.

9.6 Meldepflicht
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Der Mieter hat der Vermieterin Schäden an den gemieteten Immobilien sofort zu melden.
Im übrigen gilt Art. 257 g OR.

10. RÜCKGABE DER MIETSACHE

10.1 Übergabe bei Beendigung des Mietvertrages

Die Mietsache ist der Vermieterin am Tage der Beendigung des Mietvertrages in einwandfrei gereinigtem und gu-
tem Zustand zu übergeben (Art. 267 OR). Dies gilt auch für die allfällige Rückgabe einzelner Mieteinheiten.

Nutzungsbedingte bauliche Anpassungen und allfällige weitere bauliche Massnahmen, welche durch den Mieter
mit Zustimmung der Vermieterin getätigt wurden, sind nicht entschädigungspflichtig.

11. SCHLUSSBESTIMMUNGEN

11.1 Grundbucheintragung

Die Parteien vereinbaren, dass der Mietvertrag im Grundbuch vorzumerken sei. Der unterzeichnete Mietvertrag
gilt diesbezüglich als Anmeldung für die Eintragung im Grundbuch. Die Kosten für diesen Eintrag übernimmt der
Mieter.

11.2 Vertragsänderungen

Änderungen und Nachträge zum vorliegenden Mietvertrag sowie seinen integrierenden Vertragsbestandteilen
bedürfen der schriftlichen Form.

11.3 Anwendbares Recht

Anwendbar ist ausschliesslich schweizerisches Recht. Soweit dieser Vertrag keine oder keine abweichende Bestim-
mungen enthält, gelten die Art. 253 ff des Schweizerischen Obligationenrechtes über die Miete.

11.4 Gerichtsstand

Für allfällige aus diesem Vertrag entstehende Streitigkeiten legen die Parteien den Gerichtsstand am Ort der gele-
genen Sache fest.
Vorbehalten bleiben die zwingenden Bestimmungen des Gerichtsstandsgesetzes.

11.5 Vertragsausfertigung

Der vorstehende Mietvertrag wird in 3 gleichlautenden Exemplaren ausgefertigt und unterzeichnet, wobei dem
Mieter 2 Exemplare und der Vermieterin  1  Exemplar ausgehändigt werden.

Ort, Datum: .............................................

Vermieterin Mieter
Allianz Suisse Immobilien AG Staat Solothurn

.................................................................. .......................................................................

Guido Keune, Leiter Immobilien Kant. Hochbauamt

Beilagen: Integrierende Vertragsbestandteile gemäss Punkt 2.1
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Mietvertrag für Geschäftsräume
vom 23. Oktober 2008

1. VERTRAGSPARTEIEN

Eigentümer/Vermieter Allianz Suisse Immobilien AG
Effingerstrasse 34, Postfach 8725,3001 Bern

Vertreten durch

Mieter Staat Solothurn

Vertreten durch Kant. Hochbauamt, Werkhofstrasse 65, 4509 Solothurn

2. MIETSACHE

Liegenschaften Gewerbehaus Hauptbahnhofstrasse 12 in 4500 Solo-
thurn

Beschreibung 4. + 5. Obergeschoss Westtrakt ca. 434 m²

Benützungsart Zentrales Biometriezentrum Solothurn

Mitbenützung WC-Anlagen, Treppenhaus, Aufzüge

2.1 Integrierende Vertragsbestandteile 2.1.1 Grundrisspläne vom 1. Oktober 2008

2.1.6 Ausbaubeschrieb vom...

3. MIETBEGINN UND DAUER
Mietbeginn 1. Oktober 2009 (provisorisch)

(Der definitive Mietbeginn kann erst nach Genehmigung des Ver-
pflichtungskredites festgelegt werden)

Mietdauer 10 Jahre

4. MIETENDE, KÜNDIGUNG, VERLÄNGERUNG
Der Mietvertrag ist befristet auf 10 Jahre (gemäss Pos. 3) abgeschlossen und endet ohne Kündigung am 30. September
2019.

4.1 Optionsrecht
Der Mieter hat das Recht, das Mietverhältnis durch einseitige Erklärung an die Vermieterin spätestens 12 Monate vor
Ablauf des befristeten Mietverhältnisses zu den gleichen Bedingungen um zweimal fünf Jahre zu verlängern.

5. MIETZINS, NEBENKOSTEN U. ZAHLUNGSTERMINE

5.1 Mietzins

jährlich Quartal

5.1.1 Mietzins Grundausbau 434 m² à Fr. 170.00 p.a. Fr. 73'780.00 Fr. 18'445.00
5.1.2 Mietzins Ausbau (wird durch Mieter finanziert) Fr. 0.00 Fr. 0.00
Total Nettomietzins Fr. 73’780.00 Fr. 18’445.00
5.1.3 Heiz- und Betriebskosten Akonto 434 m² à Fr. 30.00 p.a. Fr. 13'020.00 Fr. 3'255.00
Total Bruttomietzins Fr. 86’800.00 Fr. 21’700.00

4) Indexierung gemäss Art. 8.2, Basis Landesindex der Konsumentenpreise: Stand Mai 2008 = 104.5 Punkte (Basis De-
zember 2005 = 100 Punkte)

5.2 Mietzins Fälligkeit
Der Mietzins ist quartalsweise im Voraus zu bezahlen.

5.3 Indexierung
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Erstmals auf 1. Januar 2011 wird der gesamte Nettomietzins jährlich zu 80 % an die Teuerung angepasst. Diese In-
dexanpassung ist jeweils einen Monat im Voraus schriftlich anzukündigen und wird - unter Bezugnahme auf den
Landesindex der Konsumentenpreise - gemäss folgender Formel berechnet:

Mietzinserhöhung in % gegenüber Anfangsmietzins =

(Neuer Index - Index bei Vertragsabschluss)
___________________________________________ x  100  x  0.8

Index bei Vertragsabschluss

Für die Mitteilung von Mietzinserhöhungen oder Mietzinssenkungen an den Mieter ist das vom Kanton Solothurn
genehmigte Formular zu verwenden.

5.4 Nebenkosten

Im Nettomietzins nicht inbegriffen und somit zusätzlich zum Mietzins geschuldet, sind die folgenden Nebenkos-
ten, über welche einmal jährlich per 30. Juni separat abgerechnet wird:

- Heiz- und Warmwasserkosten gemäss Art. 5 VMWG
- Elektrizität
- Wasser / Abwasser
- Kehrichtabfuhr und andere Entsorgungskosten
- Hauswartung
- Reinigung allg. Räume
- Reinigung und Bestückung mit Verbrauchsmaterial der allgemeinen WC-Anlagen
- Schnee- und Eisräumung inkl. Salz
- Antennen und Urheberrechtsgebühren
- 3 % Verwaltungshonorar zuzüglich MwSt.

Die Abrechnung über Heizungs-, Warmwasser- und Betriebskosten gilt als genehmigt, sofern der Mieter nicht in-
nert 30 Tagen seit Erhalt dagegen schriftlich Einsprache bei der Vermieterin bzw. dessen Vertreter erhebt. Der
Mieter hat das Recht, die detaillierte Abrechnung und die dazugehörigen Belege im Original bei der Vermieterin
bzw. dessen Vertreter einzusehen oder durch einen bevollmächtigten Vertreter einsehen zu lassen.
Nachforderungen sind innert 30 Tagen nach Empfang der Abrechnung zu begleichen. Rückerstattungen sind im
gleichen Zeitraum vorzunehmen.
Die beim Mieter direkt erhobenen Kosten für Elektrizität sowie die Telefon, Telefax, Modem, TV-Gebühren usw.
sind von diesem direkt zu bezahlen.

6. VERWENDUNGSZWECK

6.1 Die Räumlichkeiten sind für nachfolgende Nutzung vorgesehen:

Einrichtung und Betrieb des kantonalen Passbüros.

6.2 Nutzung durch Dritte

Die teilweise Untervermietung der Mietsache ist ohne Zustimmung der Vermieterin gestattet, dieser jedoch
schriftlich anzuzeigen.

Die Übertragung der Miete mit sämtlichen Rechten und Pflichten auf Dritte (Art. 263 OR) ist nur mit vorgängiger
schriftlicher Zustimmung der Vermieterin gestattet.

7. ÜBERGABE, MÄNGEL

7.1 Übergabe

Die Übernahme der Mietsache erfolgt spätestens bei Mietbeginn. Der Übernahmetermin wird zwischen den Par-
teien rechtzeitig festgesetzt.

Dem Mieter wird gestattet, den geplanten Innenausbau vor Mietbeginn auszuführen, damit die Arbeiten vor
Mietbeginn fertig gestellt werden können.

7.2 Mängel
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Allfällige Mängel werden von den Parteien bei der Übergabe in einem Protokoll schriftlich festgehalten. Zeigen
sich neben den im Protokoll aufgeführten Beanstandungen weitere Mängel, so hat der Mieter diese Reklamatio-
nen innerhalb von 14 Tagen nach Entdecken schriftlich geltend zu machen.

8. AUSBAU DER MIETSACHE

8.1 Abgrenzung Grundausbau und Mieterausbau

Der vereinbarte Nettomietzins versteht sich für rohe, das heisst unausgebaute Mieträumlichkeiten. Über den
Grundausbau hinausgehende Ausbauten der Mieträumlichkeiten gelten als Mieterausbau.
Die Räumlichkeiten werden im heutigen Zustand gemietet. Sämtliche bauliche Anpassungen werden wie oben be-
schrieben vom Mieter vorgenommen und finanziert.

Die Vermieterin kennt das Projekt und stimmt diesem Ausbau zu. Der Leistungsbeschrieb vom xx.xx.08 sowie der
Projektplan vom 01.10.08 gelten dabei als integrierender Bestandteil dieses Vertrages

8.2 Unterhalt des Mieterausbaus

Der Unterhalt und Ersatz der zum Mieterausbau gehörenden Ausbauten jedwelcher Art ist ausschliesslich Sache
des Mieters, auch wenn diese mit dem Gebäude fest verbunden sind; die entsprechenden Kosten gehen zu seinen
Lasten.

8.3 Rückbau bei Beendigung des Mietverhältnisses

Die Vermieterin verzichtet auf das Recht, dass der Mieter auf den Zeitpunkt der Rückgabe des Mietobjektes sämt-
liche Mieterausbauten (einschliesslich solcher, die er von der Vermieterin übernommen hat) ganz oder teilweise
fachgerecht zurückbaut und den Zustand Grundausbau wiederherstellt.

Sämtliche Mieterausbauten gehen somit entschädigungslos in das Eigentum der Vermieterin über.

9. GEBRAUCH DER MIETSACHE

9.1 Bewilligungen

Die Vermieterin bestätigt, dass die geplante Nutzung des Mieters zonenkonform ist.

Alle gegebenenfalls für die Benützung der Mietsache sowie den Betrieb erforderlichen Bewilligungen sind vom
Mieter, in Absprache mit der Vermieterin, direkt und auf eigene Kosten einzuholen.

9.2 Gebrauch der Mietsache

Der Mieter verpflichtet sich, die gemieteten Räumlichkeiten gemäss Art. 257 f OR sorgfältig zu gebrauchen und in
gutem und sauberem Zustand zu halten.

9.3 Schliess-Systeme

Die Verwaltung der Schliess-Systeme für die gemieteten Räume erfolgt durch den Mieter.

Am Tage der Rückgabe der Mietsache oder einzelner Mieteinheiten hat der Mieter der Vermieterin alle zugehöri-
gen Schlüssel oder weiteren Zutrittsmittel abzugeben.

9.4 Versicherungen / Überwachung

Die Vermieterin schliesst die üblichen Werkeigentümer-Versicherungen, soweit er das entsprechende Schadensrisi-
ko nicht selbst tragen will, auf ihre Kosten ab.

Die für den Betrieb der Immobilien und Mobilien erforderlichen Versicherungen sind durch den Mieter auf seine
Kosten abzuschliessen.

9.5 Beschriftung

Firmen- und Werbeschilder dürfen mit Genehmigung der Vermieterin an den von ihr bestimmten Stellen des Ge-
bäudes angebracht werden. Die Genehmigung der Vermieterin erstreckt sich auf Grösse, Farbe, Form, Material
und Anordnung derselben. Die Betriebs- und Reinigungskosten übernimmt der Mieter. Bei Instandstellungsarbei-
ten an Gebäudeteilen gestattet der Mieter die Demontage bzw. Montage der Beschriftungen.
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Durch die Vermieterin werden die Bedürfnisse des Mieters bezüglich Beschriftung soweit ermöglicht, als dies in ih-
rem direkten Einflussbereich liegt und mit dem durch die Vertragsparteien gemeinsam festzulegenden Beschrif-
tungskonzept des jeweiligen Standortes vereinbar ist.

9.6 Meldepflicht

Der Mieter hat der Vermieterin Schäden an den gemieteten Immobilien sofort zu melden.
Im übrigen gilt Art. 257 g OR.

10. RÜCKGABE DER MIETSACHE

10.1 Übergabe bei Beendigung des Mietvertrages

Die Mietsache ist der Vermieterin am Tage der Beendigung des Mietvertrages in einwandfrei gereinigtem und gu-
tem Zustand zu übergeben (Art. 267 OR). Dies gilt auch für die allfällige Rückgabe einzelner Mieteinheiten.

Nutzungsbedingte bauliche Anpassungen und allfällige weitere bauliche Massnahmen, welche durch den Mieter
mit Zustimmung der Vermieterin getätigt wurden, sind nicht entschädigungspflichtig.

11. SCHLUSSBESTIMMUNGEN

11.1 Grundbucheintragung

Die Parteien vereinbaren, dass der Mietvertrag im Grundbuch vorzumerken sei. Der unterzeichnete Mietvertrag
gilt diesbezüglich als Anmeldung für die Eintragung im Grundbuch. Die Kosten für diesen Eintrag übernimmt der
Mieter.

11.2 Vertragsänderungen

Änderungen und Nachträge zum vorliegenden Mietvertrag sowie seinen integrierenden Vertragsbestandteilen
bedürfen der schriftlichen Form.

11.3 Anwendbares Recht

Anwendbar ist ausschliesslich schweizerisches Recht. Soweit dieser Vertrag keine oder keine abweichende Bestim-
mungen enthält, gelten die Art. 253 ff des Schweizerischen Obligationenrechtes über die Miete.

11.4 Gerichtsstand

Für allfällige aus diesem Vertrag entstehende Streitigkeiten legen die Parteien den Gerichtsstand am Ort der gele-
genen Sache fest.
Vorbehalten bleiben die zwingenden Bestimmungen des Gerichtsstandsgesetzes.

11.5 Vertragsausfertigung

Der vorstehende Mietvertrag wird in 3 gleichlautenden Exemplaren ausgefertigt und unterzeichnet, wobei dem
Mieter 2 Exemplare und der Vermieterin 1 Exemplar ausgehändigt werden.

Ort, Datum: ...............................................Ort, Datum: ...................................................

Vermieterin Mieter
Allianz Suisse Immobilien AG Staat Solothurn

.................................................................. .......................................................................

Guido Keune, Leiter Immobilien Kant. Hochbauamt

Beilagen: Integrierende Vertragsbestandteile gemäss Punkt 2.1


